
Anlage 1 
(zu § 7 Absatz 1) 
 

Wahlbenachrichtigung 
 

für die Wahl/en zum _________________________1 
 

Wahltag: Sonntag, der ____________________, 
Wahlzeit: von _____:_____ bis _____:_____ Uhr2 

 
3 Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/des Landrats4 findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden ersten Wahl kein Bewerber mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen erhalten hat.5 

 

Gemeinde/Stadt Wahlraum Wahlbezirk/Wählerverz.-Nr. 
_________________________ ____________/____________ 

 
Der Wahlraum ist barrierefrei/nicht barrierefrei.6 
Nähere Auskünfte zu barrierefreien Wahlräumen erhalten Sie unter Telefonnummer: _______________ 
 
Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können im oben angegebenen Wahlraum wählen. Bringen Sie diese Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Sie Ihren 
Personalausweis (als ausländischer Unionsbürger Ihren Identitätsausweis) oder Reisepass bereit! 
 
Wenn Sie in einem anderen Wahlraum Ihres Wahlkreises/des Wahlgebiets4 oder durch Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie einen Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung 
des Wahlscheines ist der Wahlscheinantrag (siehe Rückseite). Wahlscheinanträge werden nur bis zum ____________________, _____:_____ Uhr7 entgegengenommen, bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Der Antrag kann schriftlich, auch per E-Mail oder sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung 
oder mündlich gestellt werden, jedoch nicht telefonisch. Dabei ist das Geburtsdatum oder die oben genannte Wählerverzeichnisnummer anzugeben. 
 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch bei der Gemeinde persönlich oder durch Bevollmächtigte abgeholt werden. Wer 
für eine andere Person Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt oder bei der Gemeinde abholt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Der Bevollmächtigte darf nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertreten. Die Gemeinde führt ein Verzeichnis der Bevollmächtigten und der an sie ausgehändigten Wahlscheine.4 Wenn Sie die Briefwahlunterlagen per 
E-Mail oder durch eine Hilfsperson beantragen und an eine andere Adresse als Ihre Hauptwohnung senden lassen, erhalten Sie automatisch eine Kontrollmitteilung ihrer Gemeinde 
an Ihre Hauptwohnung, um Missbrauch auszuschließen. 
 
3, 8Findet ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats4 statt, erhalten Wahlberechtigte, die zur ersten Wahl einen Wahlschein beantragt haben, automatisch 
erneut einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen übersandt. An der Urnenwahl zum zweiten Wahlgang können Sie dann ausschließlich unter Vorlage des Wahlscheins teilnehmen. 
Wahlberechtigte, die zur ersten Wahl an der Urnenwahl teilgenommen haben, können bis zum ____________________, _____:_____ Uhr7 einen Wahlscheinantrag für den zweiten 
Wahlgang stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
 
Etwaige Unrichtigkeiten in Ihrer Anschrift teilen Sie bitte der Gemeinde mit. 
 
 
Stadt/Gemeinde 
(Ober-)Bürgermeister 

Frau/Herrn 
Anschrift 

 
                                                               

Hinweise für die Herstellung: 
1 Es ist/sind die Wahlart/en einzutragen, für die die Wahlbenachrichtigung gültig ist. Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für einen etwaigen zweiten Wahlgang Wahlberechtigten der Hinweis „etwaiger 

zweiter Wahlgang für die Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats“ einzutragen. In jedem Fall soll bei der (Ober-)Bürgermeister-/Landratswahl der Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs enthalten sein, verbunden mit dem 
Hinweis, dass hierzu keine weitere Benachrichtigung ergeht. 

2 Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ausschließlich die Wahlzeit für den etwaigen zweiten Wahlgang anzugeben. Bei den für beide Wahlgänge Wahlbe-
rechtigten sind beide Wahlzeiten anzugeben. 

3 Nur bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats. 
4 Nichtzutreffendes streichen. 
5 Bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: 

„Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden ersten Wahl, für die Sie nicht wahlberechtigt sind, kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat.“ 

6 Alternativ kann der Hinweis zum Wahlraum mit einem geeigneten Piktogramm versehen werden. 
7 Vergleiche § 13 Absatz 2 KomWO. 
8 Bei nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: 

„Findet ein zweiter Wahlgang statt, können Wahlberechtigte Wahlscheinanträge nur bis zum ____________________, _____:_____ Uhr bei der Gemeinde stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher Erkrankung auch noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr.“ 



 Gemeinde/Stadt 
 
 
 
 

Frau/Herrn 
Anschrift 
 

Wahlbenachrichtigung 
 
für die Wahl/en zum _________________________1 
 
Wahltag: Sonntag, der ____________________ 
Wahlzeit: von _____:_____ bis _____:_____ Uhr2 
3 Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/des Landrats4 findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden 
ersten Wahl kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.5 
 
Wahlraum Wahlbezirk/Wählerverz.-Nr. 
_________________________ ____________/____________ 
Der Wahlraum ist barrierefrei/nicht barrierefrei.6 
Nähere Auskünfte zu barrierefreien Wahlräumen erhalten Sie unter Telefonnummer: ____________________ 
 
 
Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können im oben angegebenen Wahlraum wählen. Bringen Sie diese Be-
nachrichtigung zur Wahl mit und halten Sie Ihren Personalausweis (als ausländischer Unionsbürger Ihren Identitäts-
ausweis) oder Reisepass bereit! 
 
Wenn Sie in einem anderen Wahlraum Ihres Wahlkreises/des Wahlgebiets4 oder durch Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie 
einen Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung des Wahlscheines ist der Wahlscheinantrag (siehe Rückseite). Wahlschein-
anträge werden nur bis zum ____________________, _____:_____ Uhr7 entgegengenommen, bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Der Antrag kann schriftlich, auch per E-Mail oder sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung oder mündlich gestellt werden, jedoch nicht telefonisch. Dabei ist das Geburtsdatum oder die oben 
genannte Wählerverzeichnisnummer anzugeben. 
 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch bei der Gemeinde persönlich 
oder durch Bevollmächtigte abgeholt werden. Wer für eine andere Person Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt oder 
bei der Gemeinde abholt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Der Bevollmächtigte darf nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertreten. Die Gemeinde führt ein Verzeichnis der Bevollmächtigten und der an sie ausgehändigten Wahlscheine.4 
Wenn Sie die Briefwahlunterlagen per E-Mail oder durch eine Hilfsperson beantragen und an eine andere Adresse als Ihre 
Hauptwohnung senden lassen, erhalten Sie automatisch eine Kontrollmitteilung ihrer Gemeinde an Ihre Hauptwohnung, um 
Missbrauch auszuschließen. 
 
3, 8 Findet ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats4 statt, erhalten Wahlberechtigte, die zur ersten 
Wahl einen Wahlschein beantragt haben, automatisch erneut einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen übersandt. An der 
Urnenwahl zum zweiten Wahlgang können Sie dann ausschließlich unter Vorlage des Wahlscheins teilnehmen. Wahlberech-
tigte, die zur ersten Wahl an der Urnenwahl teilgenommen haben, können bis zum ____________________, _____:_____ Uhr7 
einen Wahlscheinantrag für den zweiten Wahlgang stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr. 
 
Etwaige Unrichtigkeiten in Ihrer Anschrift teilen Sie bitte der Gemeinde mit. 
 
 
Stadt/Gemeinde 
(Ober-)Bürgermeister 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Es ist/sind die Wahlart/en einzutragen, für die die Wahlbenachrichtigung gültig ist. Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für 
einen etwaigen zweiten Wahlgang Wahlberechtigten der Hinweis „etwaiger zweiter Wahlgang für die Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats“ einzu-
tragen. In jedem Fall soll bei der (Ober-)Bürgermeister-/Landratswahl der Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs enthalten sein, verbunden mit dem 
Hinweis, dass hierzu keine weitere Benachrichtigung ergeht. 

2 Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ausschließlich die Wahlzeit des etwaigen 
zweiten Wahlgangs anzugeben. Bei den für beide Wahlgänge Wahlberechtigten sind beide Wahlzeiten anzugeben. 

3 Nur bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats. 
4 Nichtzutreffendes streichen. 
5 Bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: 

„Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden ersten Wahl, für die Sie nicht 
wahlberechtigt sind, kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat.“ 

6 Alternativ kann der Hinweis zum Wahlraum mit einem geeigneten Piktogramm versehen werden. 
7 Vergleiche § 13 Absatz 2 KomWO. 
8 Bei nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: 

„Findet ein zweiter Wahlgang statt, können Wahlberechtigte Wahlscheinanträge nur bis zum _______________, _____:_____ Uhr bei der Gemeinde 
stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.“ 



Anlage 2 
(zu § 7 Absatz 2) 
Wahlscheinantrag (Rückseite der Wahlbenachrichtigung) 
 

Bitte in einem auf Ihre Kosten ausreichend frankierten Briefumschlag an die Gemeinde/Stadt1 senden! 
 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
Für die 

�2 Gemeinde-/Stadtratswahl3 
Der Wahlscheinantrag ist nur auszufüllen, zu unterschreiben und abzusen-
den, wenn Sie nicht in Ihrem Wahlraum, sondern in einem anderen Wahl-
raum Ihres Wahlkreises/des Wahlgebiets4 oder durch Briefwahl wählen wol-
len. 

�2 Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl3 
�2 (Ober-)Bürgermeisterwahl 
�2 Landratswahl 
�2 Kreistagswahl3 
am _________________________ 
  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen � oder in Druckbuchstaben ausfüllen. 
 

Familienname 
 

Vorname Geburtsdatum 

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 

 
5 Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 6 Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen für einen eventuellen zwei-

ten Wahlgang am ____________________7 
� sollen an meine obige Hauptwohnung geschickt werden. � sollen an meine obige Hauptwohnung geschickt werden. 
� werden gemäß unten stehender Vollmacht abgeholt. � werden gemäß unten stehender Vollmacht abgeholt. 
� sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden: � sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden: 

 

Familienname 
 

Vorname  

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, bei Versand ins Ausland auch der Staat) 
 

 

 
 
Datum, Unterschrift des Wahlberechtigten 

– oder – 
 
 
Datum, Unterschrift der Hilfsperson 

  Angaben zur Hilfsperson in Druckbuchstaben 
 Familienname, Vorname 

 
 Straße, Hausnummer 

 
 Postleitzahl, Wohnort 

 
 

Vollmacht zur Abholung der Briefwahlunterlagen 
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
Frau/Herrn  

(Familienname, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen durch die von mir bevollmächtigte Person nur abgeholt werden darf, wenn sie als bevoll-
mächtigte Person in diesen Antrag eingetragen ist oder eine sonstige schriftliche Vollmacht vorlegt. Die bevollmächtigte Person hat der Gemeinde vor 
Empfangnahme schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
 
   
(Datum) (Unterschrift Wahlberechtigter) 

 

Erklärung des Bevollmächtigten 
(nicht von der wahlberechtigten Person auszufüllen) 

Hiermit bestätige ich  
(Familienname, Vorname) 

 
den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Gemeinde/Stadt4, dass ich nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme der 
Briefwahlunterlagen vertrete. 
 
   
(Datum) (Unterschrift Bevollmächtigter) 

 

 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffendes streichen und um die Adresse des Wahlamtes ergänzen. 
2 Zutreffendes ist von der Gemeinde entsprechend der Wahlberechtigung anzukreuzen. 
3 Bei Bedarf um Ordnungshinweise (Wahlkreis, Ortschafts-/Stadtbezirksname) ergänzen. 
4 Nichtzutreffendes streichen. 
5 Entfällt bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl/Landratswahl für Wahlberechtigte, die nur zum zweiten Wahlgang wahlberechtigt sind. 
6 Nur bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl und Landratswahl. 
7 Zutreffendes Datum eintragen. 



Anlage 3 
(zu § 10 Absatz 1) 
Abschluss des Wählerverzeichnisses 
 
 Gemeinde/Stadt 

 
 
 
 

 
Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses 

 
 
für die                                                    wahl1  

 
am 

 
Wahlbezirk-Nr. 

 
Die in diesem Wählerverzeichnis aufgeführten Personen sind nach den Vorschriften der Kommunalwahlordnung eingetragen 
worden. Sie erfüllen die Wahlrechtsvoraussetzungen nach § 16 Absatz 1 SächsGemO bzw. § 14 Absatz 1 SächsLKrO und sind 
nicht nach § 16 Absatz 2 SächsGemO bzw. § 14 Absatz 2 SächsLKrO vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
 
Dieses Wählerverzeichnis hat nach öffentlicher Bekanntmachung vom _________________________ 
 
in der Zeit vom ____________________ bis zum ____________________ zu jedermanns Einsicht ausgelegen. 
 
�2 Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind öffentlich bekanntgemacht worden. 
 
�2 Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den Wahlberechtigten mitgeteilt, Ort, Tag und 

Zeit der Wahl außerdem öffentlich bekanntgemacht worden. 
 
Das Wählerverzeichnis umfasst _____ Blätter. 
 
Für die Wahl sind eingetragen: 
 
   Berichtigt nach § 29 3 

Absatz 2 Satz 2 
KomWO 

 Berichtigt nach § 294

Absatz 2 Satz 3 
KomWO 

 
Kennbuchstabe 

 
Personen

  
Personen 

  
Personen 

 
A 1 

 
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne 
Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) 

     

 
A 2 

 
Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperr-
vermerk „W“ (Wahlschein) 

     

 
A1+A2 

 
Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragen 
 

     

     
Datum  

  
Datum  

     
 
 
Der Wahlvorsteher 

  
 
 
Der Wahlvorsteher 

       
 

(Dienstsiegel) 
 
Datum 

  
 
(Ober-)Bürgermeister 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Wahlart eintragen. 
2 Zutreffendes ankreuzen. 
3 Nur ausfüllen, wenn nach Abschluss des Wählerverzeichnisses an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind. 
4 Nur ausfüllen, wenn noch am Wahltag an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind. 



Anlage 4 
(zu § 12 Absatz 2) 
 
�1 Gemeinde-/Stadtratswahl2 Gemeinde/Stadt 
�1 Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl2  
�1 (Ober-)Bürgermeisterwahl  
�1 Kreistagswahl2  
�1 Landratswahl  
am _________________________  

 

Wahlschein 
(Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt!) 

 

Frau/Herrn 
Adresse 

�1 Wahlschein nach § 5 Absatz 1 Satz 1 KomWG 
 
Wahlschein Nr. 
 

Wählerverzeichnis Nr. 
 

�1 Wahlschein nach § 5 Absatz 1 Satz 2 KomWG i. V. m. § 11 KomWO 
 
Wahlschein Nr. 
 

zugeordnet zum Wahlbezirk Nr. 
 

Familienname des Wahlberechtigten 
 

Vorname Geburtsdatum 

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)3 
 
kann mit diesem Wahlschein  
1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtlichen Personalausweises oder Reisepasses durch Stimm-

abgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahlkreises/Wahlgebietes __________ 
oder 

2. durch Briefwahl 
an der/den oben genannten Wahl(en) teilnehmen. 

______________________________ 
(Datum) 

(Dienstsiegel)4 
______________________________ 
(Unterschrift)4 

Achtung Briefwähler! 
Bitte nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

Dann den Wahlschein mit dem Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefumschlag stecken. 
 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
Ich versichere gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an Eides statt, dass ich den/die beigefügten 

Stimmzettel persönlich/als Hilfsperson (Nicht Zutreffendes bitte streichen!) gemäß dem erklärten Willen der wählenden Person 
gekennzeichnet habe. Ich weiß, dass die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt gemäß § 156 StGB mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht ist. 
 

 
 
Datum, Unterschrift Wahlberechtigter 

– oder –
 
 
Datum, Unterschrift der Hilfsperson 

  Weitere Angaben zur Hilfsperson in Blockschrift
(Hinweis: Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Sie ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse, die sie durch die Hilfeleis-
tung bekommt, verpflichtet.)

  Familienname, Vorname 
 

  Straße, Hausnummer 
 

  Postleitzahl, Wohnort 
 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Zutreffendes ist von der Gemeinde entsprechend der Wahlberechtigung anzukreuzen. 
2 Bei Bedarf um Ordnungshinweise (Wahlkreis, Ortschafts-/Stadtbezirksname) ergänzen. 
3 Nur auszufüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Hauptwohnung übereinstimmt. 
4 Wird der Wahlschein automatisch erstellt, kann das Dienstsiegel eingedruckt sein und die Unterschrift fehlen; stattdessen ist der Name des beauftragten 

Bediensteten einzusetzen. 



Anlage 5 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 2) 
Stimmzettel Verhältniswahl 
 
Amtlicher Stimmzettel 1 für die Gemeinde-/Stadtratswahl 

 
am in 2 Wahlkreis  

 1 für die Ortschaftsratswahl 
 

am in 2 Gemeinde/Stadt  

 1 für die Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am in 2 Stadt  

 1 für die Kreistagswahl 
 

am im Landkreis 2 Wahlkreis  

 
 

� Sie haben insgesamt drei Stimmen: (���), Sie können aber auch nur eine Stimme (���) oder zwei Stimmen (���) vergeben. 
� Sie können nur Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen geben. 
� Sie können einem Bewerber eine (���), zwei (���) oder drei Stimmen (���) geben. 
� Sie können Bewerbern desselben Wahlvorschlags oder verschiedener Wahlvorschläge Stimmen geben. 
� Nicht mehr als drei Stimmen (���) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 

 
 

13 A-Partei APA  23 WV Z WZ  33 Bürger-
freunde   43 X-Partei XP 

1. Sturz, Eva 
Erzieherin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

��� 
 1. Kühl, Felix Anton

Werkmeister 
Postleitzahl 
Wohnort4 

���
 1. Nolte, Marion 

Architektin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

���
 1. Mann, Ulrike 

Gastwirtin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

��� 
2.  

 
 
 

��� 
 2.  

���
 2.  

���
 2.  

��� 
usw.  

 
 
 

��� 
 usw.  

���
 usw.  

���
 usw.  

��� 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Die Wahlvorschlagsnummern gelten einheitlich im Wahlgebiet (§ 25 Absatz 2 Satz 6 KomWO). Für den Stimmzettel eines Wahlkreises fallen die Wahlvorschlagsnummern derjenigen Parteien und Wählervereinigungen aus, für 

die zu diesem Wahlkreis ein Wahlvorschlag nicht eingereicht oder nicht zugelassen worden ist (§ 25 Absatz 2 Satz 7 KomWO). 
4  Nur bei Kreistagswahl (§ 25 Absatz 2 Satz 2 KomWO). 



Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die Gemeinde-/Stadtratswahl 

 
am in 2 Wahlkreis 

1 für die Ortschaftsratswahl 
 

am in 2 Gemeinde/Stadt 

1 für die Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am in 2 Stadt 

1 für die Kreistagswahl 
 

am im Landkreis 2 Wahlkreis 

 
 
� Sie haben insgesamt drei Stimmen: (���), Sie können aber auch nur eine Stimme (���) oder zwei Stimmen (���) 

vergeben. 
� Sie können nur Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen geben. 
� Sie können einem Bewerber eine (���), zwei (���) oder drei Stimmen (���) geben. 
� Sie können Bewerbern desselben Wahlvorschlags oder verschiedener Wahlvorschläge Stimmen geben. 
� Nicht mehr als drei Stimmen (���) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
13 A-Partei APA  23 WV Z WZ 
1. Sturz, Eva 

Erzieherin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

���
 1. Kühl, Felix Anton 

Werkmeister 
Postleitzahl 
Wohnort4 

���
2.  

 
 
 

���
 2.  

���
usw.  

 
 
 

���
 usw.  

���
 

33 Bürger-
freunde   43 X-Partei XP 

1. Nolte, Marion 
Architektin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

���
 1. Mann, Ulrike 

Gastwirtin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

���
2.  

 
 
 

���
 2.  

���
usw.  

 
 
 

���
 usw.  

���
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Die Wahlvorschlagsnummern gelten einheitlich im Wahlgebiet (§ 25 Absatz 2 Satz 6 KomWO). Für den Stimmzettel eines Wahlkreises fallen die Wahl-

vorschlagsnummern derjenigen Parteien und Wählervereinigungen aus, für die zu diesem Wahlkreis ein Wahlvorschlag nicht eingereicht oder nicht 
zugelassen worden ist (§ 25 Absatz 2 Satz 7 KomWO). 

4  Nur bei Kreistagswahl (§ 25 Absatz 2 Satz 2 KomWO). 



Anlage 6 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 3) 
Stimmzettel Mehrheitswahl bei einem Wahlvorschlag 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die Gemeinde-/Stadtratswahl 

 
am in 2 Wahlkreis 

1 für die Ortschaftsratswahl 
 

am in 2 Gemeinde/Stadt 

1 für die Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am in 2 Stadt 

 
 
� Sie haben insgesamt drei Stimmen: (���), Sie können aber auch nur eine Stimme (���) oder zwei Stimmen (���) 

geben. 
� Sie können außer den Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, auch anderen wählbaren Personen eine Stimme 

geben. 
� Sie können einem Bewerber oder einer anderen wählbaren Person jeweils nur eine Stimme (���) geben. 
� Wollen Sie Bewerbern aus dem Stimmzettel eine Stimme geben, so tragen Sie bitte in den Kreis hinter dem Namen des 

Bewerbers jeweils ein Kreuz (�) ein. 
� Wollen Sie anderen wählbaren Personen eine Stimme geben, so benennen Sie diese Personen bitte in den freien Zeilen des 

Stimmzettels durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise. 
� Nicht mehr als drei Stimmen (���) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
O-Partei OP 
1. Lehmann, Gerhard, Bäckermeister, Postleitzahl, Wohnort3 
 
 

� 
2. Groß, Tim Felix, Informatiker, Postleitzahl, Wohnort3 
 
 

� 
3. Werner, Claudia, Hausfrau, Postleitzahl, Wohnort3 
 
 

� 
usw. 
 
 

� 
 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Nur bei Kreistagswahl (§ 25 Absatz 2 Satz 2 KomWO). 



Anlage 7 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 3) 
Stimmzettel Mehrheitswahl ohne Wahlvorschlag 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die Gemeinde-/Stadtratswahl 

 
am in 2 Wahlkreis 

1 für die Ortschaftsratswahl 
 

am in 2 Gemeinde/Stadt 

1 für die Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am in 2 Stadt 

 
 
� Sie haben insgesamt drei Stimmen: (���), Sie können aber auch nur eine Stimme (���) oder zwei Stimmen (���) 

geben. 
� Sie können Ihre Stimmen wählbaren Personen geben. 
� Sie können einer wählbaren Person jeweils nur eine Stimme (���) geben. 
� Sie geben einer wählbaren Person eine Stimme, indem Sie diese Person in einer freien Zeile auf dem Stimmzettel durch 

Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise benennen. 
� Nicht mehr als drei Personen benennen! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 



Anlage 8 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 3) 
Stimmzettel Mehrheitswahl bei mehreren Wahlvorschlägen 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die Gemeinde-/Stadtratswahl 

 
am in 2 Wahlkreis 

1 für die Ortschaftsratswahl 
 

am in 2 Gemeinde/Stadt 

1 für die Stadtbezirksbeiratswahl 
 

am in 2 Stadt 

1 für die Kreistagswahl 
 

am im Landkreis 2 Wahlkreis 

 
 
� Sie haben insgesamt drei Stimmen: (���), Sie können aber auch nur eine Stimme (���) oder zwei Stimmen (���) 

geben. 
� Sie können außer den Bewerbern, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, auch anderen wählbaren Personen eine Stimme 

geben. 
� Sie können Bewerbern desselben Wahlvorschlags oder verschiedener Wahlvorschläge Stimmen geben. 
� Sie können einem Bewerber oder einer anderen wählbaren Person jeweils nur eine Stimme (���) geben. 
� Wollen Sie anderen wählbaren Personen eine Stimme geben, so benennen Sie diese Personen bitte in den freien Zeilen des 

Stimmzettels durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise. 
� Nicht mehr als drei Stimmen (���) insgesamt! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 

13 A-Partei APA  23 Wählervereini-
gung Z WZ 

1. Sturz, Eva 
Erzieherin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

� 
 1. Kühl, Felix Anton 

Werkmeister 
Postleitzahl 
Wohnort4 

� 
2.  

 
 
 

� 
 2.  

� 
usw.  

 
 
 

� 
 usw.  

� 
 

33 Bürger-
freunde      

1. Nolte, Marion 
Architektin 
Postleitzahl, 
Wohnort4 

� 
   

 

2.  
 
 
 

� 
   

 

usw.  
 
 
 

� 
   

 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Die Wahlvorschlagsnummern gelten einheitlich im Wahlgebiet (§ 25 Absatz 2 Satz 6 KomWO). Für den Stimmzettel eines Wahlkreises fallen die Wahl-

vorschlagsnummern derjenigen Parteien und Wählervereinigungen aus, für die zu diesem Wahlkreis ein Wahlvorschlag nicht eingereicht oder nicht 
zugelassen worden ist (§ 25 Absatz 2 Satz 7 KomWO). 

4  Nur bei Kreistagswahl (§ 25 Absatz 2 Satz 2 KomWO). 



Anlage 9 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 4) 
Stimmzettel Bürgermeister-/Landratswahl bei mehreren Wahlvorschlägen 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die (Ober-)Bürgermeisterwahl 

 
am in 2

1 für die Landratswahl 
 

am im Landkreis 2

 
 
� Sie haben eine Stimme (�). 
� Sie können nur einem der Bewerber, die in diesem Stimmzettel aufgeführt sind, ihre Stimme geben. Bitte tragen Sie hierzu 

in den Kreis hinter dem Namen dieses Bewerbers ein Kreuz (�) ein. 
� Nicht mehr als eine Stimme vergeben! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
Wahlvorschlag3 
 

  

A-Partei 
APA 

Herrmann, Michael, Bürgermeister 
Postleitzahl, Wohnort4 �

Wählervereinigung Z 
WZ 

Schmidt, Yvonne Sandra, Angestellte 
Postleitzahl, Wohnort4 �

Bürgerfreunde Linger, Uwe, Krankenpfleger 
Postleitzahl, Wohnort4 �

Müller Müller, Ernst, Drechslermeister 
Postleitzahl, Wohnort4 �

usw.  
 �

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Bezeichnung des Wahlvorschlags eintragen. 
4 Entsprechend der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift des Bewerbers (§ 25 Absatz 4 Satz 1 KomWO). 



Anlage 10 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 4) 
Stimmzettel Bürgermeister-/Landratswahl bei einem Wahlvorschlag 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die (Ober-)Bürgermeisterwahl 

 
am in 2

1 für die Landratswahl 
 

am im Landkreis 2

 
 
� Sie haben eine Stimme (�). 
� Sie können entweder dem in diesem Stimmzettel aufgeführten Bewerber oder einer anderen wählbaren Person Ihre Stimme 

geben. 
� Wollen Sie dem Bewerber aus dem Stimmzettel Ihre Stimme geben, tragen Sie bitte in den Kreis hinter dem Namen des 

Bewerbers ein Kreuz (�) ein. 
� Wollen Sie einer anderen wählbaren Person Ihre Stimme geben, benennen Sie diese Person bitte in der freien Zeile des 

Stimmzettels durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise. 
� Nicht mehr als eine Stimme vergeben! Der Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
A-Partei 
APA 

Herrmann, Michael, Bürgermeister 
Postleitzahl, Wohnort3 �

 
 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet einsetzen. 
3 Entsprechend der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift des Bewerbers (§ 25 Absatz 4 Satz 1 KomWO). 



Anlage 11 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 1 und § 25 Absatz 4) 
Stimmzettel Bürgermeister-/Landratswahl ohne Wahlvorschlag 
 
Amtlicher Stimmzettel 
 
1 für die (Ober-)Bürgermeisterwahl 

 
am in 2

1 für die Landratswahl 
 

am im Landkreis 2

 
 
� Sie haben eine Stimme. 
� Sie können Ihre Stimme einer wählbaren Person geben. 
� Sie geben einer wählbaren Person Ihre Stimme, indem Sie diese Person in der freien Zeile auf dem Stimmzettel durch 

Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise benennen. 
� Nicht mehr als eine Person benennen! Ihr Stimmzettel ist sonst ungültig. 
 
 
 
 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
2 Wahlgebiet eintragen. 



Anlage 12 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 2 und § 25 Absatz 5 Satz 1) 
Stimmzettelumschlag 
 

Vorderseite: 
 

STIMMZETTELUMSCHLAG 
für die Briefwahl 

 
1 
 
 

In diesen Umschlag nur STIMMZETTEL einlegen, 
 

n i c h t  den Wahlschein. 

 
Rückseite: 

 
  

Bitte nur STIMMZETTEL einlegen! 
 

Stimmzettelumschlag zukleben. 

 

    

Nach dem Zukleben diesen Stimmzettelumschlag und den Wahlschein mit der unter-
schriebenen Versicherung an Eides statt zur Briefwahl in den Wahlbriefumschlag einlegen. 

 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1  Bei gleichzeitiger Durchführung mit anderen Wahlen ist hier ein sachgerechter Aufdruck zu ergänzen (zum Beispiel „Kommunalwahlen“, „(Ober-)Bür-
germeisterwahl“). 



Anlage 13 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 3 und § 25 Absatz 5 Satz 2) 
Wahlbriefumschlag 
 

Vorderseite: 
 
 
Ausgabestelle: 
 
 
 
 
 
Wahlschein-Nr.: 
 

Wahlbezirk-Nr.:1 
 

WAHLBRIEF 
2 
Gemeinde/Stadt 
 
 
______________________________ 
 
 
______________________________ 
(Straße und Hausnummer) 
 
______________________________ 
(Postleitzahl und Bestimmungsort) 

 
Rückseite: 

 
 Bitte in diesen Wahlbriefumschlag einlegen:

1. Den Wahlschein mit der unterschriebenen 
Versicherung an Eides statt und 

2. den zugeklebten Stimmzettelumschlag 
mit dem/den darin befindlichen Stimmzet-
tel/Stimmzetteln. 

 

 Danach Wahlbriefumschlag zukleben.  

 
 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Ist das Wahlgebiet in mehrere Wahlkreise unterteilt, kann die Wahlkreis-Nr. ergänzt werden. Findet Ortschaftsratswahl statt, kann zusätzlich die Ort-
schaft angeben werden. 

2 Bei gleichzeitiger Durchführung mit anderen Wahlen ist auf der Vorderseite des Wahlbriefumschlags an einer Stelle ein sachgerechter Aufdruck zu 
ergänzen (zum Beispiel „Kommunalwahlen“, „(Ober-)Bürgermeisterwahl“). 



Anlage 14 
(zu § 14 Absatz 3 Nummer 4) 
 

Hinweise für Briefwähler 
 
Wenn Sie durch Briefwahl wählen, 
� kennzeichnen Sie persönlich und unbeobachtet den Stimmzettel1 für die 

_________________wahl2, 
� legen Sie den gekennzeichneten Stimmzettel1 in den amtlichen Stimmzettelumschlag1 für 

die Briefwahl und kleben Sie den Stimmzettelumschlag zu, 
� unterschreiben Sie die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl, 
� stecken Sie den zugeklebten amtlichen Stimmzettelumschlag1 und den mit der unter-

schriebenen Versicherung an Eides statt versehenen Wahlschein einzeln in den amtlichen 
Wahlbriefumschlag1, 

� verschließen Sie den Wahlbriefumschlag und 
� versenden Sie den Wahlbrief mit der Post oder überbringen Sie ihn persönlich oder durch 

eine Hilfsperson an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle. 
 
Die Stimme ist nur gültig, wenn 
� in der unteren Hälfte des Wahlscheines die Versicherung an Eides statt zur Briefwahl un-

terschrieben ist, 
� der Wahlschein nicht im Stimmzettelumschlag für die Briefwahl liegt, sondern getrennt 

von diesem mit im Wahlbriefumschlag steckt und 
� der Wahlbrief spätestens bis zum Wahltag 18.00 Uhr bei der auf dem Wahlbrief angege-

benen Stelle eingeht. 
 
Wenn der Wahlbrief innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im amtlichen Wahlbriefum-
schlag als einfacher Brief von einem durch die Gemeinde benannten Postunternehmen beför-
dert wird, ist er portofrei. Wahlbriefe, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder nicht 
im amtlichen Wahlbriefumschlag oder durch ein nicht durch die Gemeinde benanntes Postun-
ternehmen oder unter Inanspruchnahme einer besonderen Versendungsform versandt werden, 
sind freizumachen.3 
 
Besondere Hinweise für die Stimmabgabe von Wählern mit Behinderungen 
 
Wähler, die nicht schreiben oder lesen können oder durch körperliche Gebrechen gehindert 
sind, ihre Stimme allein abzugeben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Diese Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie muss die Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl unterzeichnen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erlangt hat. 
 
Hinweis zur Kontrollmitteilung 
 
Soweit der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
1. auf elektronischem Wege oder 
2. durch eine Hilfsperson 
beantragt und an eine andere als die Wohnanschrift der wahlberechtigten Person versandt wer-
den, erfolgt parallel eine Mitteilung über den Versand der Briefwahlunterlagen an die Adresse 
Ihres Hauptwohnsitzes. Dies soll einem Missbrauch der Briefwahl durch Dritte vorbeugen. 
 



4Hinweis für einen möglichen zweiten Wahlgang bei der (Ober-)Bürgermeister-/Landrats-
wahl5 
 
Sollte bei der Wahl am _______________ kein Wahlbewerber die erforderliche Mehrheit erhal-
ten, findet am _______________ ein zweiter Wahlgang statt. Hierzu werden Sie unaufgefordert 
erneut einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen an die von Ihnen im Wahlscheinantrag hierfür 
angegebene Adresse zugesandt erhalten. 
 
6Hinweis für den zweiten Wahlgang bei der (Ober-)Bürgermeister-/Landratswahl5 
 
Bei der ersten Wahl am _______________ hat kein Wahlbewerber die erforderliche Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Deshalb findet am _______________ ein 
zweiter Wahlgang statt, bei dem gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erhält. Entsprechend Ihrem Antrag vor der ersten Wahl erhalten Sie beiliegend den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen für diesen zweiten Wahlgang. Falls Sie beim Zweiten Wahl-
gang an der Urnenwahl teilnehmen wollen, können Sie Ihre Stimme unter Vorlage des Wahl-
scheins in jedem Wahlraum der Gemeinde/des Landkreises5 abgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Hinweise für die Herstellung: 
1 Bei der gleichzeitigen Durchführung mit anderen Wahlen soll darauf hingewiesen werden, welche Farbe die Stimmzettel, die Stimmzettelumschläge 

und der Wahlbriefumschlag für die Kommunalwahl aufweisen. Für die anderen Wahlen sind gesonderte Stimmzettelumschläge und Wahlbriefumschläge 
zu verwenden. 

2 Bei mehreren verbundenen Kommunalwahlen entsprechend ergänzen. 
3 Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sorgt die Gemeinde/Stadt dafür, dass dem Wähler keine Portokosten für die Rücksendung der Wahlbriefe 

entstehen. Die Gemeinde/Stadt hat den Wählern mitzuteilen, welches Postunternehmen den Transport der Wahlbriefe übernimmt. Nach Bedarf können 
an dieser Stelle andere oder weitere Frankierhinweise erteilt werden. 

4 Nur bei der ersten Wahl zum (Ober-)Bürgermeister bzw. Landrat. 
5 Nichtzutreffendes streichen. 
6 Nur beim zweiten Wahlgang der (Ober-)Bürgermeister- bzw. Landratswahl. 
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Anlage 15 
(zu § 14 Absatz 6) 
 

Gemeinde/Stadt1 
 
 
 
 

 
 
Kontrollmitteilung zur Versendung der Briefwahlunterlagen 
 
Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr, 
 
Sie haben formlos auf elektronischem Wege oder durch eine Hilfsperson die Zusendung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an eine von Ihrem Hauptwohnsitz abweichende Adresse beantragt. Um einen 
Missbrauch der formlosen Antragsmöglichkeit durch Dritte zu verhindern, erfolgt parallel zum Versand der 
Briefwahlunterlagen diese Kontrollmitteilung. Falls nicht Sie selbst oder eine von Ihnen beauftragte Hilfs-
person die Briefwahlunterlagen beantragt haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei einer der oben an-
gegebenen Kontakte. 
 
Im Fall eines Missbrauchs wird der ausgestellte Wahlschein für ungültig erklärt. Sie erhalten dann einen 
neuen Wahlschein, mit dem Sie wahlweise entweder an der Urnenwahl oder an der Briefwahl teilnehmen 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gemeinde/Stadt 
(Ober-)Bürgermeister 

Frau/Herrn 
Adresse 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Zur Information ist für die Erreichbarkeit eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Hausanschrift der zuständigen Stelle aufzunehmen, ggf. kann noch auf die regelmäßigen Öffnungszeiten der zuständigen Stelle hingewiesen 
werden. 



Anlage 16 
(zu § 16 Absatz 1) 
Wahlvorschlag 
 

nur für amtliche Eintragungen: Bemerkungen: 
Eingegangen am:  
 
 

 

 
um                                                    Uhr 

 

 
 
Unterschrift 

 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen � oder in Druckbuchstaben ausfüllen. 

 
An den Vorsitzenden des 
� Gemeindewahlausschusses der Gemeinde/Stadt ____________________ 
� Kreiswahlausschusses des Landkreises ____________________ 
 

 
Wahlvorschlag 

 
� Gemeinde-/Stadtratswahl _______________1 
� Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl _______________1 
� (Ober-)Bürgermeisterwahl 
� Kreistagswahl _______________1 
� Landratswahl 
 
I. Dieser Wahlvorschlag führt die Bezeichnung2 
 

 
 
II. Aufgrund der §§ 6 ff. KomWG und des § 16 KomWO werden als Bewerber vorgeschlagen/Aufgrund der §§ 6 ff., 41 KomWG 

und des § 16 KomWO wird als Bewerber vorgeschlagen3 
 

lfd. Nr. Familienname, 
Vornamen Beruf oder Stand4 Geburtsdatum 

Anschrift der 
Hauptwohnung 

(Straße, Hausnum-
mer, Postleitzahl, 

Wohnort) 

Staatsangehörig-
keit5 

1      
26      

usw.6      
 
III. Vertrauensperson/Stellvertreter für diesen Wahlvorschlag ist: 
 

Vertrauensperson 
 

Stellvertreter 
 

Familienname 
 
 

Vorname Familienname Vorname 

Adresse 
 
 

Adresse 

E-Mail, Telefonnummer, Fax-Nummer 
 
 

E-Mail, Telefonnummer, Fax-Nummer 

 



IV. Dem Wahlvorschlag sind folgende Anlagen beigefügt:7 

1. _____ Zustimmungserklärungen der Bewerber/Zustimmungserklärung des Bewerbers 

2. _____ Bescheinigungen der Wählbarkeit der Bewerber6 

3. Erklärung nach § 41 Absatz 3 KomWG 

4. Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewerber8 

5. gegebenenfalls Bescheinigung nach § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG9 

6. gegebenenfalls gültige Satzung der Partei10/mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung 

7. bei nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählervereinigung _____ Bescheinigungen über das Wahlrecht der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlages 11 

8. Bei ausländischen Unionsbürgern: Angaben über den gültigen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt, 
dass sie die Wählbarkeit im Herkunftsmitgliedsstaat nicht verloren haben und welche Staatsangehörigkeit sie besitzen 

V. Bemerkungen12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift Unterschrift13 

Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift Unterschrift13 

Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift Unterschrift13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Ausfüllen: 
1 Hier ist die entsprechende Wahlart anzukreuzen, gegebenenfalls Ergänzung weiterer Ordnungsmerkmale (Wahlkreis-Nr., Name des Ortschaftsra-

tes/Stadtbezirkes). 
2 Hier ist der Name der einzureichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, oder ein Kennwort, 

wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, einzutragen. Einzelbewerber für die (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl müs-
sen ihren Familiennamen als Bezeichnung des Wahlvorschlags eintragen. 

3 Die Namen der Bewerber müssen in der durch die Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder Wählervereinigung (§ 6c KomWG) festgeleg-
ten Reihenfolge aufgeführt sein. 

4 Anzugeben ist der zurzeit oder zuletzt ausgeübte Hauptberuf. Die zusätzliche Angabe von akademischen Graden und Wahlehrenämtern ist zulässig. 
5 Nur bei ausländischen Unionsbürgern. 
6 Entfällt bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl. 
7 Nichtzutreffendes ist zu streichen, die Anzahl der jeweils beigefügten Bescheinigungen ist einzutragen. 
8 Nicht bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerbern für die (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl. 
9 Bescheinigung des für den Landkreis/die Gemeinde zuständigen Vorstandes oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigung, dass die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung im 
Wahlgebiet nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreichte. 

10 Nur bei Wahlvorschlägen von Parteien, deren Satzung nicht gemäß § 6 Absatz 3 des Parteiengesetzes beim Bundeswahlleiter hinterlegt ist. 
11 Wahlvorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählervereinigungen sind von drei wahlberechtigten Angehörigen zu unterzeichnen, die an der 

Versammlung nach § 6c Absatz 2 teilgenommen haben, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Für diese Personen ist eine Bescheinigung 
der Wählbarkeit (Anlage 17) beizufügen. 

12 An dieser Stelle können bei Wahlvorschlägen von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen die Erklärungen der gegenwärtigen Ver-
treter nach § 6b Absatz 3 Satz 2 KomWG eingefügt werden. Bei Parteien oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen kann hier im Falle 
der Anwendung von § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG die nach § 16 Absatz 3 Nummer 5 KomWO erforderliche schriftliche Bestätigung eingefügt werden. 

13 Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigten eigenhändig zu unterzeichnen. Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von drei Wahl-
berechtigten Angehörigen zu unterzeichnen, die an der Versammlung nach § 6c Absatz 2 KomWG teilgenommen haben (§ 6a Absatz 4 KomWG). 
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Anlage 17 
(zu § 16 Absatz 3 Nummer 1 und 2) 
Zustimmungserklärung/Bescheinigung der Wählbarkeit 
 
Zustimmungserklärung 
 
 
für die                                                    wahl1            am 
 
in der Gemeinde/Stadt/Ortschaft/im Stadtbezirk/im Landkreis2                                                    Wahlkreis3 
 
 
Ich 
 
 
Familienname 

 
Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 
stimme meiner Benennung als Bewerber im Wahlvorschlag mit der Bezeichnung 
 
Name der Partei/Wählervereinigung, und (soweit vorhanden) deren Kurzbezeichnung, oder Kennwort, oder Familienname des Einzelbewerbers 
 
 
für die oben genannte Wahl unwiderruflich zu. 
 
 
Ich habe für keinen weiteren Wahlvorschlag für diese Wahl meine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben. 
 
 
(Datum)  (Unterschrift) 
 
 
 

 
Bescheinigung der Wählbarkeit 
 

Gemeinde/Stadt 
 
 
 
 

 
Der oben genannte Bewerber/Die oben genannte Bewerberin 
 
 
 
für die                                                    wahl1            am 
 
� in der Gemeinde/Stadt ____________________ � im Landkreis ____________________ Wahlkreis: __________ 
 
� in der Ortschaft/im Stadtbezirk ____________________ der Gemeinde/Stadt ____________________ 
 
ist gemäß § 16 SächsGemO/§ 14 SächsLKrO nach den heute vorliegenden Erkenntnissen am Wahltag wahlberechtigt. Er/Sie ist 
nicht nach § 31 Absatz 2 SächsGemO/§ 27 Absatz 2 SächsLKrO von der Wählbarkeit ausgeschlossen. 
 
 
(Datum) (Dienstsiegel) (Unterschrift) 
 

                                                               
1 Wahlart eintragen. 
2 Nichtzutreffendes streichen. 
3 Bei der Kreistagswahl sowie bei der Stadtratswahl in Kreisfreien Städten und in Gemeinden, soweit sie von der Wahlmöglichkeit des § 2 Absatz 3 

KomWG Gebrauch gemacht haben. 



Anlage 18 
(zu § 16 Absatz 3 Nummer 3) 
Erklärung über das Vorliegen der allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis 
 

Erklärung über das Vorliegen der allgemeinen persönlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis 

nach § 49 Absatz 1 Satz 1 SächsGemO und § 45 Absatz 1 Satz 1 SächsLKrO 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen � oder in Druckbuchstaben ausfüllen. 
 
 
I. Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung (§ 7 Absatz 1 Nummer 2 BeamtStG) 
 
Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue 
 
Gemäß § 33 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) muss sich der Beamte durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für ihre Erhaltung eintreten. Mit dieser Verpflichtung 
des Beamten unvereinbar ist die aktive Unterstützung verfassungsfeindlicher Bestrebungen und die Ablehnung der nach dem 
Grundgesetz verfassten Staatsordnung, insbesondere die Vertretung der Auffassung, die Bundesrepublik Deutschland, der Frei-
staat Sachsen oder die Kommunen seien rechtlich nicht existent. 
 
Dementsprechend darf auch als Bürgermeister oder Landrat in das Beamtenverhältnis auf Zeit oder das Ehrenbeamtenverhältnis 
nur berufen werden, wer Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt (§ 7 Absatz 1 Nr. 2 BeamtStG). 
 
Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (vergleiche Urteil vom 23. Oktober 1952 – BVerfGE 2 S. 1 ff.) eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und 
Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen 
der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Sie ist das Gegenteil des totalitären Staates, der – häufig im 
Gegensatz zu verbalen Beteuerungen – Menschenwürde, Freiheit des Einzelnen und Gleichheit vor dem Gesetz negiert. 
 
Zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind insbesondere zu rechnen: 
– die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Person auf Leben und 

freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
– die Volkssouveränität, 
– die Gewaltenteilung, 
– die Verantwortlichkeit der Regierung, 
– die Unabhängigkeit der Gerichte, 
– die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
– das Mehrparteienprinzip, 
– die Chancengleichheit für alle politischen Parteien und 
– das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 
 
Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze gekennzeichnete freiheitliche demokra-
tische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes richten, ist unvereinbar mit den Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt 
werden. 
 
Ein Bewerber, der nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grund-
gesetzes und der Verfassung des Freistaates Sachsen einzutreten, ist gemäß § 49 Absatz 1 Satz 1 SächsGemO/§ 45 Absatz 1 
Satz 1 SächsLKrO nicht zum ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Bürgermeister bzw. zum Landrat wählbar, da er die allgemei-
nen persönlichen Voraussetzungen zur Ernennung zum Ehrenbeamten bzw. Beamten auf Zeit nicht erfüllt. War der gewählte 
Bewerber nicht wählbar, ist die Wahl durch die Rechtsaufsichtsbehörde für ungültig zu erklären und eine Neuwahl anzuordnen (§ 
45 Absatz 2 KomWG). 
 
Beamte auf Zeit oder Ehrenbeamte, die gegen die ihnen obliegende Pflicht zur Verfassungstreue schuldhaft verstoßen, begehen 
ein Dienstvergehen. Sie müssen damit rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele ihrer Entfernung aus dem 
Dienst durch die Rechtsaufsichtsbehörde eingeleitet wird. 
 



Erklärung 
 
� Aufgrund dieser Belehrung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die vorstehenden Grundsätze der freiheitlichen demo-

kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes 
Verhalten zu ihnen zu bekennen und für ihre Erhaltung einzutreten. 
Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes oder gegen eines ihrer oben genannten grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten mit der Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens mit dem Ziel einer Entfernung aus dem Dienstverhältnis rechnen muss. 

 
 
II. Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtstaatlichkeit (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 SächsBG) 
 
� Ich erkläre, dass ich nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit, insbesondere die im Internati-

onalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die in 
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze verstoßen habe und auch 
zukünftig nicht gegen diese Grundsätze verstoßen werde. 

 
 
III. Tätigkeit für die Staatssicherheit (§ 4 Absatz 1 Nummer 2 SächsBG) 
 
� Da ich am 15. Januar 1990 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, ist die Erklärung nicht erforderlich. (Falls zutreffend, 

weiter bei V.) 
 
� Ich bin Laufbahnbeamter/kommunaler Wahlbeamter (Nicht Zutreffendes bitte streichen) und verweise auf die Überprüfung 

anlässlich meiner erstmaligen Verbeamtung. Für den Fall meiner Wahl bin ich mit der Beiziehung meiner Personalakte im 
Rahmen der Wahlprüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde einverstanden. (Falls zutreffend, weiter bei V.) 

 
Da ich zu dem zu überprüfenden Personenkreis gehöre, erkläre ich: 
 
� dass ich niemals offiziell oder inoffiziell oder in sonstiger Weise für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale 

Sicherheit oder für die Abteilung Aufklärung des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR gearbeitet oder deren 
Tätigkeit in irgendeiner Form unterstützt habe. 

 
� dass ich für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit bzw. für die Abteilung Aufklärung des Ministe-

riums für Nationale Verteidigung der DDR tätig war; eine Berufung in das Beamtenverhältnis ist jedoch gleichwohl möglich. 
Hierzu gebe ich folgende Erklärung ab: 
 

 

 

 

 

 

 

(Wenn der Raum für Ihre Antworten auf diesem Vordruck nicht ausreicht, fügen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei) 
 
 
IV. Tätigkeit in herausgehobenen Funktionen der DDR (§ 4 Absatz 2 SächsBG) 
 
Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in herausgehobener Funktion von Parteien und Massenorganisationen, der be-
waffneten Organen und Kampfgruppen sowie sonstiger staatlicher oder gemeindlicher Dienststellen oder Betrieben der ehemali-
gen DDR wird vermutet, dass sie die für die Berufung in das Beamtenverhältnis erforderliche Eignung nicht besitzen. Diese 
Vermutung kann widerlegt werden. 
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Erklärung 
 
� Ich erkläre, dass ich keine herausgehobenen Funktionen in den Parteien und Massenorganisationen, den bewaffneten Or-

ganen und Kampfgruppen oder sonstigen staatlichen oder gemeindlichen Dienststellen oder Betrieben der ehemaligen DDR 
ausgeübt habe. 

 
� Ich habe folgende Funktionen ausgeübt und gebe hierzu folgende Erklärung ab: 

 

 

 

 

 

 

 

(Wenn der Raum für Ihre Antworten auf diesem Vordruck nicht ausreicht, fügen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei.) 
 
 
V. Schlusserklärung 
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der unter I. bis IV. gemachten Angaben. Ich bin mir darüber bewusst, dass im 
Falle der Abgabe vorsätzlich falscher Angaben die Zulassung des Wahlvorschlags als durch arglistige Täuschung erschlichen 
angesehen werden kann. Arglistige Täuschung über die Wählbarkeit kann auch nach Ablauf der Wahlprüfungsfrist zur Ungültig-
keitserklärung der Wahl führen. 
 
Ich stimme für den Fall meiner Wahl einer Abfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zu und erkläre: 
 
Wohnanschrift(en) seit dem 18. Lebensjahr, Postleitzahl (alt), Wohnort, Straße, Hausnummer: 
 

 

 

 

 

 

 

(Wenn der Raum für Ihre Antworten auf diesem Vordruck nicht ausreicht, fügen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei.) 
 
 
 
(Datum)  (Unterschrift) 
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Anlage 19 
(zu § 16 Absatz 3 Nummer 4) 
Niederschrift zur Bewerberaufstellung 
 

Niederschrift 
über die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber/des Bewerbers1 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen � oder in Druckbuchstaben ausfüllen. 

 
 
der 

(Name der Partei/Wählervereinigung, und [soweit vorhanden] deren Kurzbezeichnung oder Kennwort der Wählervereinigung) 
 
für 

(Bezeichnung des Wahlgebietes, gegebenenfalls Wahlkreise) 
 
bei der                                                    wahl2            am 
 
 
I. Eine Versammlung der 
 

� wahlberechtigten Parteimitglieder des Wahlgebietes (Mitgliederversammlung) 
� wahlberechtigten Mitglieder der mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung des Wahlgebietes (Mitglieder-

versammlung) 
� von den wahlberechtigten Parteimitgliedern des Wahlgebietes in geheimer Wahl bestimmten Vertreter (Vertreter-

versammlung) 
� von den wahlberechtigten Mitgliedern der mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung des Wahlgebietes in ge-

heimer Wahl bestimmten Vertreter (Vertreterversammlung) 
� wahlberechtigten Angehörigen der nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung 
� nach § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG/§ 36 KomWG1 zuständigen Mitgliederversammlung/Vertreterversammlung1 der Par-

tei/Wählervereinigung1, da die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet nicht ausreichte 
 

war auf den nach 
(Datum, Uhrzeit) (Anschrift des Versammlungsraumes) 

 
zum Zwecke der Aufstellung der Bewerber/des Bewerbers1 einberufen worden. 

 
II. Erschienen waren __________ Stimmberechtigte. 
 

Die Versammlung wurde geleitet von 
 
 

(Familienname, Vorname, Anschrift der Hauptwohnung) 
 
Die Versammlung bestellte zum Schriftführer 
 
 

(Familienname, Vorname, Anschrift der Hauptwohnung) 
 
III. Nach dem Ergebnis der geheimen Abstimmung wurden die/wurde der1 Bewerber gemäß der Aufstellung im Wahlvorschlag 

(Anlage 16 zur KomWO) gewählt.3 
 

Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlung sind geheim gewählt worden. In gleicher Weise wurde die 
Reihenfolge der Bewerber festgelegt. 

 
� Das in der Satzung der Partei/mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung für die Aufstellung von Bewerbern vor-

gesehene Verfahren ist eingehalten worden. 
� Die/Der1 Bewerber der nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung sind/ist1 von der Mehrheit4 der bei der 

Versammlung anwesenden wahlberechtigten Angehörigen der Wählervereinigung gewählt worden. 
 
IV. Einwendungen gegen das Wahlergebnis 

� wurden erhoben, aber von der Versammlung zurückgewiesen. 
� wurden nicht erhoben. 

 



V. 5Der Wahlvorschlag (Anlage 16 KomWO) ist von drei wahlberechtigten Angehörigen zu unterzeichnen. Sofern dies andere 
als die unter VI. Bezeichneten sein sollen, ist dies hier zu ergänzen: 

 
1. Wahlberechtigter 

 
2. Wahlberechtigter 3. Wahlberechtigter 

 
(Familienname, Vorname) 

 
(Familienname, Vorname) 

 
(Familienname, Vorname) 

 
(Anschrift der Hauptwohnung) 

 
(Anschrift der Hauptwohnung) 

 
(Anschrift der Hauptwohnung ) 

 
(Unterschrift) 

 
(Unterschrift) 

 
(Unterschrift) 

 
VI. Die Versammlung bestimmte zwei stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
 

1. Teilnehmer 
 

2. Teilnehmer 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Anschrift der Hauptwohnung) 

 
(Anschrift der Hauptwohnung) 

 
um neben dem Leiter die Versicherung an Eides statt6 darüber abzugeben, dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerber1 
in geheimer Wahl erfolgt ist und alle Kandidaten Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.7 

 
Leiter der Versammlung 

 
Schriftführer 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Unterschrift) 

 
(Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
2 Wahlart eintragen. 
3 Entfällt bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl. 
4 Dies ist zweckmäßig zu gewährleisten, wenn nach der Festlegung der Bewerber und ihrer Reihenfolge eine Schlussabstimmung über den gesamten 

Wahlvorschlag durchgeführt wird. 
5 Nur für nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen. 
6 Die Versicherung an Eides statt (Anlage 20 zur KomWO) kann auch an die Niederschrift angefügt werden. 
7 § 6c Absatz 7 Satz 2 KomWG. 
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Anlage 20 
(zu § 16 Absatz 3 Nummer 4) 
 

Versicherung an Eides statt 
 
 
für die                                                    wahl1            am 
 
in der Gemeinde/Stadt/Ortschaft/im Stadtbezirk/im Landkreis2 
 
Wir versichern dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses/Kreiswahlausschusses2 an Eides statt, dass die Mitglieder-
versammlung/Vertreterversammlung2 der 
 
 

Name der Partei/Wählervereinigung, und (soweit vorhanden) deren Kurzbezeichnung oder Kennwort der Wählervereinigung3 
 
 
am ____________________ in ______________________________ 
 
den Bewerber/die Bewerber2 in geheimer Wahl festgelegt hat und allen Kandidaten Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihr 
Programm der Versammlung vorzustellen. 
 
Wir wissen, dass die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt gemäß § 156 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bedroht ist. 
 
 
 ,  
(Ort)  (Datum) 
 
 

Leiter der Versammlung 
 

 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift)  

 
(Unterschrift)  

 
 

1. stimmberechtigter Teilnehmer 
 

2. stimmberechtigter Teilnehmer 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Familienname, Vorname des Unterzeichners in Maschinen- oder Druckschrift) 

 
(Unterschrift) 

 
(Unterschrift) 

 

                                                               
1 Wahlart eintragen. 
2 Nichtzutreffendes streichen. 
3 Die Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten muss mit der Bezeichnung auf dem Wahlvorschlag übereinstimmen. 



Anlage 21 
(zu § 16 Absatz 3 Nummer 7) 
 
 Gemeinde/Stadt 

 
 
 
 

 
Bescheinigung des Wahlrechts 

 
für die                                                    wahl1            am 
 
 
 
 
in der Gemeinde/Stadt/Ortschaft/im Stadtbezirk/im Landkreis2 ____________________ 
 
Herr/Frau 
 
 
 
Familienname 

 
 
Vornamen 

 
 
Geburtsdatum 

 
 
Staatsangehörigkeit3 

 
 
Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
– ist Bürger in der genannten Gemeinde/Stadt2 (§ 15 SächsGemO)/des genannten Landkreises (§ 13 SächsLKrO), 
 
– 4 hat in der Ortschaft/im Stadtbezirk2 ____________________ seine Hauptwohnung 

(§ 35 Absatz 3 KomWG / § 37a in Verbindung mit § 35 Absatz 3 KomWG2) 
 
– und ist nicht nach § 16 Absatz 2 SächsGemO/§ 14 Absatz 2 SächsLKrO2 vom Wahlrecht ausgeschlossen. 
 
 
 
(Datum) (Dienstsiegel) (Unterschrift) 
 

 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Wahlart eintragen. 
2 Nichtzutreffendes streichen. 
3 Nur bei ausländischen Unionsbürgern. 
4 Nur für Ortschaftsrats- bzw. Stadtbezirksbeiratswahlen. 



Anlage 22 
(zu § 17 Absatz 1) 
 

Gemeinde/Stadt 
 
 
 
 

 
Unterstützungsverzeichnis 

für den Wahlvorschlag 
 
 
der/des  

(Name der Partei/Wählervereinigung, und [soweit vorhanden] deren Kurzbezeichnung oder Kennwort der Wählervereinigung) 
 
zur                                                    wahl1            am  
 
2 in der Gemeinde/Stadt _______________ Wahlkreis _____3 
2 im Landkreis _______________ Wahlkreis _____4 
2 in der Ortschaft/im Stadtbezirk5 _______________ 
 
Abschlussvermerk des (Ober-)Bürgermeisters6/Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses5 
 
I. Obiger Wahlvorschlag wurde am ____________________ um _____:_____ Uhr eingereicht.7 
 

Das Unterstützungsverzeichnis für diesen Wahlvorschlag lag vom ____________________   _____:_____ Uhr 
bis zum ____________________   18:00 Uhr in ______________________________ zur Unterschriftsleistung aus. 

 
Das Unterstützungsverzeichnis enthält die _____ nachfolgenden Unterschriftsblätter. 

 
Eingeschlossen sind hierzu _____ Unterschriftsblätter, die von einem Beauftragten der Verwaltung den wahlberechtigten 
Personen zur Unterschriftsleistung gemäß § 17 Absatz 3 KomWO vorgelegt worden sind. Dabei lag der unterzeichnenden 
Person nur das jeweilige Unterschriftsblatt vor. Die Namen der Vorunterzeichner konnten nicht eingesehen werden. 

 
 
II. Die folgenden Unterzeichner haben außerdem eine Unterstützungsunterschrift für einen weiteren Wahlvorschlag für dieselbe 

Wahl geleistet, weshalb die Unterschriften ungültig und daher zu streichen waren. 
 

lfd. Nr. Unterschriftsblatt Nr. 
Name der anderen Partei/Wählervereinigung, deren Kurzbezeichnung 
oder Kennwort der Wählervereinigung oder Familienname des Einzel-
bewerbers, sowie Nr. des dortigen Unterschriftsblatts 

1  
 

 

2  
 

 

usw.  
 

 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Wahlart eintragen. 
2 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
3  Nur bei der Stadtratswahl in Kreisfreien Städten sowie in den kreisangehörigen Gemeinden, die von der Wahlmöglichkeit des § 2 Absatz 3 KomWG 

Gebrauch gemacht haben. 
4  Nur bei der Kreistagswahl. 
5  Nichtzutreffendes streichen. 
6  Nur bei Kreistags- und Landratswahlen (§ 17 Absatz 6 KomWO in Verbindung mit § 12 KomWG). 
7  Bei Kreistags- und Landratswahlen vom Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses auszufüllen. 



III. Die nachstehend bezeichneten Personen konnten nicht zugelassen werden, weil sie die Voraussetzungen des § 17 Absatz 2 
KomWO (Identität und Wahlberechtigung) nicht erfüllt haben. 

 
lfd. Nr. ggf. Unterschrifts-

blatt Nr. 
Familienname, 
Vorname 

Anschrift der Hauptwohnung 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 

Grund der 
Nichtzulassung 

1   
 

  

2   
 

  

usw.   
 

  

 
 
IV. Es haben somit insgesamt _____ wahlberechtigte Personen (des Wahlkreises)2, 3 wirksame Unterstützungsunterschriften 

geleistet. 
 
 
 
(Datum)  (Unterschrift des [Ober-]Bürgermeisters6/ 

Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses5)
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Anlage 23 
(zu § 17 Absatz 2) 
Unterschriftsblatt Unterstützungsverzeichnis 
 
 Gemeinde/Stadt 

 
 
 
 

 
Unterschriftsblatt Nr. _____ zum Unterstützungsverzeichnis 

 
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn die unterzeichnende Person persönlich und handschriftlich unterschrieben hat. Jede 
wahlberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Wer mehrere Wahlvor-
schläge für dieselbe Wahl unterzeichnet, macht sich nach § 108d in Verbindung mit § 107a des Strafgesetzbuches strafbar. 
Auch die Unterstützungsunterschriften unterliegen dem Wahlgeheimnis. 

 

 
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den Wahlvorschlag 
 
 
(Name der Partei/Wählervereinigung, und [soweit vorhanden] deren Kurzbezeichnung oder Kennwort der Wählervereinigung 

oder Familienname des Einzelbewerbers)1 
 
zur                                                    wahl2             am 
 
3 in der Gemeinde/Stadt _______________ Wahlkreis _____4 
2 im Landkreis _______________ Wahlkreis _____5 
2 in der Ortschaft/im Stadtbezirk  _______________ 
 
 
 
Familienname 

 
 
Vorname 

 
 
Geburtsdatum 

 
 
Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 
 
 

(Datum)  (persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
 
 
Nur für amtliche Eintragungen: 
 
�6 Die Identität des Unterzeichners wird bestätigt. 
�5 Der Unterzeichner ist am Tag der Unterschriftsleistung gemäß § 16 SächsGemO/§ 14 SächsLKrO zu der oben bezeich-

neten Wahl wahlberechtigt. 
 
 
 
(Datum) (Dienstsiegel) (Unterschrift) 
 

 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Sofern die einzureichende Partei oder Wählervereinigung eine Kurzbezeichnung verwendet, ist diese oder ein Kennwort, wenn die einreichende Wäh-
lervereinigung keinen Namen führt, einzutragen. 

2 Wahlart eintragen. 
3 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
4 Nur bei der Stadtratswahl in Kreisfreien Städten sowie in den kreisangehörigen Gemeinden, die von der Wahlmöglichkeit des § 2 Absatz 3 KomWG 

Gebrauch gemacht haben. 
5 Nur bei der Kreistagswahl. 
6 Zutreffendes ankreuzen. 



Anlage 24 
(zu § 17 Absatz 6 Satz 3) 
Gesamtverzeichnis bei Kreiswahlen 
 

Landkreis 
 
 
 
 

 
Gesamtverzeichnis 

für den Wahlvorschlag1 
 
 
der/des 
(Name der Partei/Wählervereinigung, und [soweit vorhanden] deren Kurzbezeichnung oder Kennwort der Wählervereinigung oder Familienname des 
Einzelbewerbers)2 
 
zur                                                    wahl3            am 
 
Wahlkreis _____4 
 
Abschlussvermerk des Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses 
 
I. Obiger Wahlvorschlag wurde am ____________________ um _____:_____ Uhr eingereicht.5 
 

Das Unterstützungsverzeichnis enthält die _____ nachfolgenden Unterschriftsblätter. 
 
II. Die folgenden Unterzeichner haben außerdem eine Unterstützungsunterschrift für einen weiteren Wahlvorschlag für dieselbe 

Wahl geleistet, weshalb die Unterschriften ungültig und daher zu streichen waren. 
 

lfd. Nr. Unterschriftsblatt Nr. 
Name der anderen Partei/Wählervereinigung, deren Kurzbezeichnung 
oder Kennwort der Wählervereinigung oder Familienname des Einzel-
bewerbers, sowie Nr. des dortigen Unterschriftsblatts 

1  
 

 

2  
 

 

usw.  
 

 

 
III. Die nachstehend bezeichneten Personen konnten nicht zugelassen werden, weil sie die Voraussetzungen des § 17 Absatz 2 

KomWO (Identität und Wahlberechtigung) nicht erfüllt haben. 
 

lfd. Nr. ggf. Unterschrifts-
blatt Nr. 

Familienname, 
Vorname 

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Wohnort) 

Grund der Nichtzulas-
sung 

1   
 

  

2   
 

  

usw.   
 

  

 
IV. Es haben somit insgesamt _____ wahlberechtigte Personen (des Wahlkreises)5 wirksame Unterstützungsunterschriften ge-

leistet. 
 
(Datum)  (Unterschrift des Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses) 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Nur bei Kreistags- und Landratswahlen erforderlich (§ 17 Absatz 6 Satz 3 KomWO). 
2 Sofern die einzureichende Partei oder Wählervereinigung eine Kurzbezeichnung verwendet, ist diese oder ein Kennwort, wenn die einreichende Wäh-

lervereinigung keinen Namen führt, einzutragen. 
3 Wahlart eintragen. 
4  Nur bei Kreistagswahlen. 
5  Bei Kreistags- und Landratswahlen vom Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses auszufüllen. 



Anlage 25 
(zu § 19 Absatz 10) 
Niederschrift über die Zulassung der Wahlvorschläge 
 
Gemeinde/Stadt/Landkreis 
 

 Datum 
 

 
 

  

 
Niederschrift 

über die Sitzung des 
�1 Gemeindewahlausschusses     �1 Kreiswahlausschusses 
 

zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 
 
1. Wahlausschuss 
 
1.1 Für die ____________________ wahl2 am _______________ in/im _______________3 und zur Entscheidung über ihre Zu-

lassung trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss/Kreiswahlausschuss1 zusammen. 
 

Es waren erschienen: 

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Funktion 

1.  Vorsitzender 

2.  stellvertretender Vorsitzender 

3.  Beisitzer 

4.  Beisitzer 

5.  Beisitzer 

6.  Beisitzer 

7.  Beisitzer 

8.  Beisitzer 

Ferner waren zugezogen: 

9.  Schriftführer 

10.  Hilfskraft 

11.  Hilfskraft 

 
1.2 Der Vorsitzende eröffnete um _____:_____ Uhr die Sitzung damit, dass er die Beisitzer und den Schriftführer zur unpartei-

ischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt geworde-
nen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten verpflichtete.4 Später erschie-
nene Mitglieder sowie die Hilfskräfte wurden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Der Vorsitzende stellt fest, dass Ort, 
Zeit und Gegenstand der Sitzung nach § 21 Absatz 2 KomWO durch Aushang am oder im Eingang des Sitzungsgebäudes 
mit dem Hinweis bekannt gemacht wurden, dass jedermann Zutritt zu der Sitzung hat, sowie, dass die Vertrauenspersonen 
aller eingereichten Wahlvorschläge ____________________5 eingeladen worden sind. 

 
Als Vertrauenspersonen für die Wahlvorschläge waren erschienen: 

 

Nr. Wahlvorschlag Familienname, Vorname 

1   

2   

usw.   

 



2. Der Vorsitzende legte dem Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge vor: 
 

Bei der Gemeinde-/Stadtratswahl, Ortschaftsratswahl, Stadtbezirksbeiratswahl oder Kreistagswahl: 
 

Wahlkreis6  
 

Nr. Wahlvorschlag mit (Anzahl) eingegangen 

1.  Bewerbern am um                Uhr

2.  Bewerbern am um                Uhr

usw.    

 
Wahlkreis6  

 

Nr. Wahlvorschlag mit (Anzahl) eingegangen 

1.  Bewerbern am um                Uhr

2.  Bewerbern am um                Uhr

usw.    

 
Bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl: 

 

Nr. Wahlvorschlag mit dem Bewerber eingegangen 

1.  am um                Uhr

2.  am um                Uhr

usw.    

 
Er berichtete über das Ergebnis der Vorprüfung. 

 
3. Der Wahlausschuss prüfte, 

a) ob die Wahlvorschläge rechtzeitig eingereicht worden sind, 
b) ob die rechtzeitig eingereichten Wahlvorschläge den Anforderungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunal-

wahlordnung sowie der Sächsischen Gemeindeordnung /Landkreisordnung entsprechen1. 
 

Die Prüfung ergab Folgendes: 

Beanstandeter Wahlvorschlag Art des Mangels 

  

  

 
4. Die erschienenen Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge erhielten nach § 19 Absatz 4 Satz 2 KomWO Gelegenheit zur 

Äußerung. Es äußerten sich: 
 

Nr. Wahlvorschlag Familienname, Vorname 

1   

2   

usw.   
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5. In folgenden Fällen wurden Mängel in Wahlvorschlägen nach § 6d KomWG behoben: 
 

Wahlvorschlag Art des Mangels 

  

  

 
6. Der Wahlausschuss beschloss, folgende Wahlvorschläge zurückzuweisen.7 
 

Wahlvorschlag Grund 

  

  

 
7. Der Wahlausschuss beschloss, in den eingereichten Wahlvorschlägen folgende Bewerber zu streichen.8, 9 
 

Wahlvorschlag Bewerber Grund 

   

   

 
8. Folgende Bezeichnungen der Wahlvorschläge geben zu Verwechslungen Anlass: 
 

Nr. Wahlvorschlag Kurzbezeichnung 

1   

2   

usw.   

 
9. Zur Vermeidung von Verwechslungen beschloss der Wahlausschuss dem Wahlvorschlag/den Wahlvorschlägen folgende 

Unterscheidungsbezeichnung beizufügen: 
 

Nr. Wahlvorschlag Angabe der beizufügenden 
Unterscheidungsbezeichnung 

1   

2   

usw.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



10. Der Wahlausschuss beschloss – nach Maßgabe der Änderungen nach den Nummern 79 und 9 –, folgende Wahlvorschläge 
zuzulassen und stellte ihre Reihenfolge gemäß § 19 Absatz 5 KomWO/§ 19 Absatz 6 KomWO4 hierbei wie folgt fest: 

 
Bei der Gemeinde-/Stadtratswahl, Ortschaftsratswahl, Stadtbezirksbeiratswahl oder Kreistagswahl: 

 
Wahlkreis6  

 

Nr. Wahlvorschlag mit (Anzahl) 

1  Bewerbern

2  Bewerbern

usw.  

 
Wahlkreis6  

 

Nr. Wahlvorschlag mit (Anzahl) 

1  Bewerbern

2  Bewerbern

usw.  

 
Bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl: 

 

Nr. Wahlvorschlag  mit dem Bewerber 

1  

2  

usw.  

 
Die zugelassenen Wahlvorschläge wurden in der in § 16 Absatz 1 KomWO vorgeschriebenen Form – mit der maßgebenden 
Reihenfolge der Bewerber –9 festgestellt und sind dieser Niederschrift als Anlagen beigefügt. 

 
11. Der Vorsitzende gab die Entscheidungen des Wahlausschusses in der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter 

Angabe der Gründe mündlich bekannt und wies auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 
 

Die Sitzung war öffentlich und wurde um _____:_____ Uhr geschlossen. 
 
12. Es wird versichert, dass die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung nach bestem Wissen 

eingehalten worden sind. 
 
13. Bemerkungen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



14. Die vorstehende Niederschrift wurde vorgelesen und vom Vorsitzenden, von den Beisitzern und vom Schriftführer wie folgt 
unterschrieben. 

 

Nr. Unterschrift Funktion 

1.  Vorsitzender 

2.  stellvertretender Vorsitzender 

3.  Beisitzer 

4.  Beisitzer 

5.  Beisitzer 

6.  Beisitzer 

7.  Beisitzer 

8.  Beisitzer 

9.  Schriftführer 

 
 
Anmerkung: 
Etwa notwendige Ergänzungen oder Änderungen sind dem Sitzungsverlauf entsprechend vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Auf Wahlart abstimmen. 
2 Wahlart eintragen. 
3 Wahlgebiet eintragen. 
4 Gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 KomWO wird der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses vom Bürgermeister, der Vorsitzende des Kreiswahlaus-

schusses vom Landrat verpflichtet, soweit dieser nicht selbst Vorsitzender ist. 
5 Form der Einladung (schriftlich/telefonisch/per E-Mail) eintragen. 
6 Nur bei der Kreistagswahl, bei der Stadtratswahl in Kreisfreien Städten sowie in den kreisangehörigen Gemeinden, die von der Wahlmöglichkeit des 

§ 2 Absatz 3 KomWG Gebrauch gemacht haben. Gegebenenfalls streichen. 
7 Gemäß § 19 Absatz 9 KomWO hat der Vorsitzende die Entscheidung den Vertrauenspersonen der zurückgewiesenen Wahlvorschläge und den be-

troffenen Bewerbern unverzüglich mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
8 Gemäß § 19 Absatz 9 KomWO hat der Vorsitzende die Entscheidung den gestrichenen Bewerbern und den Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge 

unverzüglich mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
9 Entfällt bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl. 
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Anlage 26 
(zu § 27 Absatz 1 und 2) 
 

Wahlbekanntmachung 
 
�1 Gemeinde/Stadt ____________________          �1 Landkreis ____________________ 
 
1. Am __________ findet/finden gleichzeitig, die 
 

2 Gemeinde-/Stadtratswahl 
2 Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl 
2 Kreistagswahl 
2 (Ober-)Bürgermeisterwahl 
2 Landratswahl 
statt. 

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 
Der Termin eines zweiten Wahlgangs ist der __________.3 
Der Termin eines zweiten Wahlgangs ist der __________.3 

 
2. 2Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk, Wahlraum __________. 
 

2Die Gemeinde ist in folgende __________ Wahlbezirke4 eingeteilt: 
 

Nr. des Wahlbezirks Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des Wahlraums barrierefrei5 

1    

2    

usw.    

 
2, 6Die Gemeinde ist in __________ allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.4 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum _______________ übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.7 

 
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 

2 Die Stimmzettel für die Gemeinde-/Stadtratswahl8 sind von __________, 
2 die für die Ortschaftsratswahl sind von __________, 
2 die für die Stadtbezirksbeiratswahl sind von __________ und 
2 die für die Kreistagswahlen von __________ Farbe. 
2 Die Stimmzettel für die Wahl und den zweiten Wahlgang des (Ober-)Bürgermeisters sind von _________ Farbe, 
2 die für die Wahl und den zweiten Wahlgang des Landrats von __________ Farbe. 
Der/Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt. 

 
A bei der Gemeinde-/Stadtratswahl, Ortschaftsrats-/Stadtbezirksbeiratswahl oder Kreis-

tagswahl8: 
 
4. Jeder Wähler hat drei Stimmen. 
 

Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer 
a) die für den Wahlkreis/des Wahlgebiets8 zugelassenen Wahlvorschläge9 unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der 

gemäß § 19 Absatz 5 und 6 KomWO bestimmten Reihenfolge, 
b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und Postleitzahl und Wohnort entsprechend der nach § 20 Absatz 2 

KomWO bekanntgemachten Anschrift10 in der zugelassenen Reihenfolge. 
11, 12 
5. 8Bei Verhältniswahl: Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. 

– Der Wahlberechtigte kann seine Stimme Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (Panaschieren) oder 
einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren). 

– Der Wahlberechtigte gibt dabei seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem 
oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet. 

 
8Bei Mehrheitswahl: Es können die Bewerber, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind und andere Personen gewählt 
werden. Der Wahlberechtigte kann jedem Bewerber oder jeder anderen Person nur eine Stimme geben. Er gibt seine Stimme 
in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel 
a) einen Bewerber durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise, 
b) andere Personen durch eindeutige Benennung auf den freien Zeilen, 
als gewählt kennzeichnet. 



B bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl8: 
 
4. Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und die nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntge-
machte Anschrift der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 KomWO festgestellten Reihen-
folge.13 

14, 15 
5. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber 

durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet.13 
16 
6. Jeder Wähler kann – außer er besitzt einen Wahlschein – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalausweis oder Reisepass, 
bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung 
soll bei der Wahl abgegeben werden.17 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in 
der Wahlkabine ist verboten. 

 
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für ihn zuständigen 

Wahlkreises18/Wahlgebietes8 in seiner Gemeinde oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig 
durchzuführende Kommunalwahlen kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahl-
gebiets/Wahlkreises erfolgen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 

amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag), dem Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der Gemeinde abgegeben werden. 

 
9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der nicht schrei-

ben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 StGB). 

 
10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
 
(Datum) (Dienstsiegel) (Unterschrift) 
 

1 Zutreffendes ist von der Gemeinde anzukreuzen. 
2 Nichtzutreffende Zeilen entfallen im Vordruck. 
3 Nur bei (Ober-)Bürgermeister- und Landratswahlen. 
4 Wenn Sonderwahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen. 
5 Die Gemeinde kann hier gemäß § 13 Satz 3 KomWG in geeigneter Weise mitteilen, welche Wahlräume barrierefrei zugänglich sind. 
6 Für Gemeinden, die in eine größere Anzahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
7 Gemäß § 27 Absatz 1 KomWO kann anstelle der Aufzählung der Wahlbezirke mit ihrer Abgrenzung und ihren Wahlräumen auf die Angaben in der 

Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. 
8 Nichtzutreffendes streichen. 
9 Sofern in einem Wahlkreis mehrere Wahlvorschläge zugelassen worden sind. 
10 Gemäß § 25 Absatz 2 Satz 2 KomWO unterbleibt bei Gemeinderatswahlen, Ortschaftsratswahlen und Stadtbezirksbeiratswahlen die Angabe von 

Postleitzahl und Wohnort. 
11 Sofern in einem Wahlkreis nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschlag 

unter Angabe seiner Bezeichnung, die Familiennamen, Vornamen und Beruf oder Stand seiner Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge sowie drei 
freie Zeilen. 

12 Sofern in einem Wahlkreis kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel drei freie Zeilen. 
13 Sofern mehrere Wahlvorschläge zugelassen worden sind. 
14 Sofern nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und Anschrift (Haupt-

wohnung) des Bewerbers des zugelassenen Wahlvorschlags sowie eine freie Zeile. 
15 Sofern kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, enthält der Stimmzettel eine freie Zeile. 
16 Sofern nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, gibt der Wähler seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den im 

Stimmzettel aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise oder eine andere wählbare Person (zu den Wählbarkeits-
voraussetzungen § 49 SächsGemO/§ 45 SächsLKrO) durch eindeutige Benennung auf der freien Zeile als gewählt kennzeichnet. 

17 Bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl wird die Wahlbenachrichtigung wegen eines etwaigen zweiten Wahlgangs nicht abgegeben. 
18 Bei der Kreistagswahl, der Stadtratswahl in Kreisfreien Städten sowie in den kreisangehörigen Gemeinden, die von der Wahlmöglichkeit des § 2 Ab-

satz 3 KomWG Gebrauch gemacht haben. 
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Anlage 27 
(zu § 41 Absatz 5) 
 
Zählliste 
 
Für den Wahlvorschlag 
 
zur                                                    wahl (Wahlart)            am 

Gemeinde/Stadt 
Landkreis 
Wahlbezirk 

Bewerber: Bewerber: Bewerber: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130  121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 150 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 150 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160  151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170  161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180  171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230  221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240  231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 250 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270  261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280  271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290  281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 300 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 300 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 300

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320  311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330  321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340  331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 350 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 350 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 350

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360  351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370  361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380  371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390  381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 400 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 400 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 400

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410  401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420  411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430  421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

431 432 433 434 435 436 437 438 439 440  431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 450 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 450 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 450

zusammen: zusammen: zusammen: 
 
Die Zählliste wird der Wahlniederschrift als Anlage beigefügt. 
 
 
 
(Ort), (Datum) (Unterschrift Wahlvorsteher) (Unterschrift Listenführer) 
 



Anlage 28 
(zu § 43) 
 

Gemeinde/Stadt 
Wahlkreis1/Ortschaft/Stadtbezirk2 
Wahlbezirk2 Briefwahlvorstand2 

 
Schnellmeldung3 

 
über das Ergebnis der wahl4 
 
am  
 
Die Meldung erstattet sofort nach Ermittlung des Wahlergebnisses auf dem schnellsten Wege2 
– der Wahlvorsteher an den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses/an den (Ober-)Bürgermeister5 
– der (Ober-)Bürgermeister an den Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses6 
 
Kennbuchstabe Bezeichnung Stimmenzahl 

A (A1+A2) Wahlberechtigte insgesamt,7  

B Wähler insgesamt 8  

C Ungültige Stimmzettel8  

D Gültige Stimmzettel8  

E Gültige Stimmen9  
 
von den gültigen Stimmen E entfallen auf9 
 
bei der Gemeinde-/Stadtrats-, Kreistags-, Ortschaftsrats- oder Stadtbezirksbeiratswahl 
 
Wahlvorschlag 110  Wahlvorschlag 210  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 
bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl 
 
Wahlvorschlag10 Bewerber des Wahlvorschlags10 Stimmenzahl 

   

   

   

   

   

zusammen D=E   
 
 
laut Stimmzettel11 

 
(Unterschrift) 

 
Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt worden sind. 
 
 
Durchgegeben um ___:___ Uhr 

 
(Unterschrift) 

 



1 Das vorläufige Ergebnis der Kreistagswahl in der Gemeinde ist nach Wahlkreisen zu gliedern, wenn Teile der Gemeinde zu verschiedenen Wahlkreisen 
gehören (§ 43 Absatz 2 Satz 2 KomWO). 

2 Nichtzutreffendes streichen. 
3 Bei gleichzeitig durchzuführenden Kommunalwahlen für jede Wahl gesondert erstellen. 
4 Wahlart eintragen. 
5 Nur bei Kreiswahlen. 
6 Vom Briefwahlvorstand nicht auszufüllen. 
7 Nicht beim Briefwahlvorstand. 
8 Die Summe der gültigen und ungültigen Stimmzettel muss mit der Zahl der Wähler übereinstimmen (B = C + D). 
9 Die Summe der auf die Wahlvorschläge entfallenen Stimmen muss mit der Zahl der gültigen Stimmen übereinstimmen. 
10 Die Bezeichnung der Wahlvorschläge und die Namen der Wahlbewerber sollen eingedruckt sein. 
11 Findet Mehrheitswahl nach § 30 Absatz 3 SächsGemO statt, so sind gewählte Personen, die keine Bewerber waren, auf einem besonderen Blatt unter 

Angabe ihrer jeweiligen Stimmenzahl aufzulisten. Die Summe der auf diese Personen und der auf etwaige Bewerber des Wahlvorschlags entfallenen 
Stimmen muss mit der Zahl der gültigen Stimmen übereinstimmen. 
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Anlage 29 
(zu § 44 Absatz 1) 
Wahlniederschrift Wahlbezirk 
 
Das Muster stellt den Fall der Auszählung einer einzelnen Wahl im Wahlbezirk dar. Es ist im Hinblick auf die unterschied-
lichen örtlichen Gegebenheiten und im Einzelfall durchzuführenden Auszählungen sachgerecht zu ergänzen. Das bei-
gefügte Merkblatt für den Wahlvorstand kann durch geeignete gemeindliche Schulungsmaterialien usw. ersetzt werden.

 

  
Gemeinde/Stadt 
 
 
 

  

 
Wahlniederschrift über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses 

im Wahlbezirk _____ für die ____________________ wahl1 am _______________ 

 

 
Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Funktion  

1.  Wahlvorsteher  

2.  stellvertretender Wahlvorsteher  

3.  Schriftführer  

4.  Beisitzer  

5.  Beisitzer  

6.  Beisitzer  

7.  Beisitzer  

8.  Beisitzer  

9.  Beisitzer  
 
Anstelle nicht erschienener/ausgefallener Mitglieder des Wahlvorstandes ernannte der Wahlvorsteher die folgenden Wahl-
berechtigten zu Mitgliedern des Wahlvorstandes: 
 

 

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Uhrzeit  

1.    

2.    
 
Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 
  

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Aufgaben  

1.    

2.    
 
2. Wahlhandlung 
 
a) Ausstattung des Wahlraumes 
 
Der Wahlraum war so eingerichtet, dass die Wähler die Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen konnten. 
 
Dazu waren �2 _____ Wahlkabinen/Tische mit Sichtblenden aufgestellt, 

�2 _____ Nebenräume so hergerichtet, dass sie nur vom Wahlraum aus zu betreten waren. 
 
Der Tisch des Wahlvorstandes stand so, dass von ihm aus die Wahlkabinen/Wahltische/Eingänge zu den Nebenräumen 
eingesehen werden konnten. Im Wahlraum lagen die kommunalwahlrechtlichen Vorschriften aus. Ein Muster des/der
Stimmzettel sowie ein Auszug aus der Wahlbekanntmachung waren am oder im Eingang des Gebäudes angebracht. 
 
Der Wahlvorstand vergewisserte sich, dass die Wahlurne unbeschädigt und leer war. Sodann wurde die Wahlurne 

�2 versiegelt. 
�2 verschlossen; der Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung. 

 

 



b) Eröffnung der Wahlhandlung 
 
Der Wahlvorsteher eröffnete die Wahlhandlung damit, dass er die Mitglieder des Wahlvorstandes und die Hilfskräfte zur
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt-
gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete. Spä-
ter Erschienene wurden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. 
 
Vor Beginn der Stimmabgabe 
�2 war das Wählerverzeichnis nicht zu berichtigen, da ein Verzeichnis über nachträglich ausgestellte Wahlscheine nicht 

vorlag.  
�2 berichtigte der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis anhand des Verzeichnisses der nachträglich erteilten Wahl-

scheine, indem er bei den Namen der mit einem Wahlschein versehenen Wahlberechtigten in der Spalte für die
Stimmabgabe den Buchstaben „W“ eintrug. Der Wahlvorsteher berichtigte auch die Zahlen der Abschlussbescheini-
gung der Gemeinde; diese Berichtigung wurde von ihm abgezeichnet. 

 
c) Stimmabgabe 
 
Mit der Stimmabgabe wurde um 8:___ Uhr begonnen.  
 

 

Die Stimmabgabe entsprach den gesetzlichen Vorschriften. � (1)3

  
�2 Als besondere Vorkommnisse waren zu verzeichnen:  
  
 
 
 

 

  
�2 Der Wahlvorstand erhielt die Mitteilung, dass noch am Wahltag Wahlscheine ausgegeben wurden; der Wahlvorsteher

berichtigte das Wählerverzeichnis und die dazugehörige Abschlussbeurkundung entsprechend. 
 
Um 18:00 Uhr gab der Wahlvorsteher das Ende der Wahlzeit bekannt. Ab diesem Zeitpunkt wurden nur noch die im
Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zugelassen, der Zutritt zum Wahlraum wurde solange ge-
sperrt. Nachdem der letzte der anwesenden Wähler seine Stimme abgegeben hatte, erklärte der Wahlvorsteher um
18:___ Uhr die Stimmabgabe für beendet. Alle nicht benutzten Stimmzettel wurden vom Tisch des Wahlvorstandes ent-
fernt. 
 
3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
 
Soweit zum Ende der Wahlzeit der Zutritt zum Wahlraum gesperrt worden war, wurde er vor Beginn der Ermittlung des
Wahlergebnisses wieder geöffnet. Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses war öffentlich. 
 
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses begann um 18:___ Uhr und war um ___:___ Uhr beendet. 
 
�2 Die Sitzung wurde von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr aus folgenden Gründen unterbrochen: 

 

  
 
 
 

 

  
Es wurden folgende Sicherungsmaßnahmen getroffen:  
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Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses entsprach den gesetzlichen Vorschriften. � (2)
  
a) Die Zählung der Stimmzettel ergab _____ Stimmzettel (= Wähler  B ). 
b) Die Zählung der im Wählerverzeichnis eingetragenen Stimmabgabevermerke ergab _____ Vermerke. 
c) Mit Wahlschein haben _____ Personen gewählt. (=  B1 ). 
d) Die Summe aus b) und c) ergibt _____ Personen. 

�2 Die Gesamtzahl b) + c) stimmte mit der Zahl der Stimmzettel unter a) überein. 
�2 Die Gesamtzahl b) + c) war um _____ größer – kleiner als die Zahl der Stimmzettel. 
Die Verschiedenheit, die sich auch bei wiederholter Zählung herausstellte, erklärt sich aus folgenden Gründen: 

 

 
  

 
 

 

 
�2 Stimmzettel, über die der Wahlvorstand beschlossen hat, sind als Anlagen Nr. _____ bis _____ beigefügt. 
 
�2 Die Zählung musste aus folgenden Gründen wiederholt werden: 

� (3)

� (4)
  
 
 
 

 

  
�2 Während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ereigneten sich folgende besondere Vorfälle:  
  
 
 
 

 

  
Der Wahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse:  
  
 
 
 

 

  
 
4. Wahlergebnis � (5)
    
Kennbuch-

stabe Bezeichnung Anzahl  

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“    
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“   

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte   
B Wähler insgesamt   

B1 darunter Wähler mit Wahlschein    
C Zahl der ungültigen Stimmzettel   
D Zahl der gültigen Stimmzettel    
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen   

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf  
  
bei der Gemeinde-/Stadtrats-, Kreistags-, Ortschaftsrats- oder Stadtbezirksbeiratswahl  
 

Wahlvorschlag 14  Wahlvorschlag 24  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl  

     

     

     

     

     

zusammen E 1  zusammen E 2   
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bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl  
 

Wahlvorschlag4 Bewerber des Wahlvorschlags4 Stimmenzahl 
    

    

    

    

    

zusammen D = E    

 
�2 Das/Die Mitglied/er des Wahlvorstandes beantragte/n vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung 

der Stimmen, weil: 
 

 

Nr. (Familienname, Vorname) Gründe  

    

    
 
Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für den 
Wahlbezirk wurde 
 
�2 mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt. 
�2 berichtigt. 
 
Das in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene/berichtigte5 Wahlergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Wahler-
gebnis im Wahlbezirk festgestellt und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 
 
Das festgestellte Wahlergebnis wurde auf den Vordruck der Schnellmeldung übertragen und auf schnellstem Wege tele-
fonisch an den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses übermittelt. 
 
5. Abschluss der Niederschrift 
 
Während der Wahlhandlung, während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren immer mindestens 
drei Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses waren öffentlich. Es wird versichert, dass bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung nach bestem Wissen einge-
halten worden sind. 
 
Die Niederschrift wurde von den Mitgliedern des Wahlvorstandes genehmigt und unterschrieben 
 
am _______________ in _______________. 

 

  
 

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Funktion  

1.  Wahlvorsteher  

2.  stellvertretender Wahlvorsteher  

3.  Schriftführer  

4.  Beisitzer  

5.  Beisitzer  

6.  Beisitzer  

7.  Beisitzer  

8.  Beisitzer  

9.  Beisitzer  
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�2 Das folgende Mitglied/Die folgenden Mitglieder des Wahlvorstandes verweigerten die Unterschrift unter der Wahlnie-
derschrift weil: 

 
 

Nr. (Familienname, Vorname) Gründe  

    

    
 
Dieser Niederschrift sind – soweit angefallen – folgende Anlagen beigefügt: 
– Wahlscheine, über die der Wahlvorstand beschlossen hat, 
– Stimmzettel über die der Wahlvorstand beschlossen hat, einschließlich der leeren Stimmzettel, 
– Zähllisten, soweit solche geführt wurden, 
– das Wählerverzeichnis und die Schnellmeldung. 

� (6)

 
Vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses6/Vom (Ober-)Bürgermeister7 oder durch einen von ihm beauftragten 
Empfänger wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen auf Vollständigkeit geprüft und übernom-
men. 
 
 
 
 
 
(Ort) 

 
 
(Datum) 

 
 
(Uhrzeit) 

 
 
(Unterschrift) 

 

 
Achtung: 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbe-
fugten nicht zugänglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Wahlart eintragen. 
2 Zutreffendes ankreuzen. 
3 Zu den in Klammer angegebenen Zahlen vgl. die entsprechenden Punkte des Merkblattes für den Wahlvorstand oder die entsprechenden Schulungs-

unterlagen. 
4 Die Bezeichnung der Wahlvorschläge und die Namen der Wahlbewerber sollen eingedruckt sein. 
5 Nichtzutreffendes streichen. 
6 Bei Gemeindewahlen. 
7 Bei Kreiswahlen. 
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Merkblatt für den Wahlvorstand zur Niederschrift 
 

Wahlvorstand 
 

Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und weiteren drei bis sieben 
Beisitzern. Der Stellvertreter des Wahlvorstehers ist zugleich Beisitzer. Der Wahlvorsteher bestimmt aus den Beisitzern 
einen Schriftführer und dessen Stellvertreter. Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes. Er teilt den Bei-
sitzern ihre Aufgaben zu. 

 
� (1) Stimmabgabe 
 

Die Stimmabgabe ist öffentlich. Soweit dadurch nicht die Stimmabgabe gestört wird, ist jedermann Zutritt zum Wahlraum 
zu gewähren. Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. 

 
Während der Stimmabgabe müssen immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher 
und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter anwesend sein. 

 
Wenn der Wähler den Wahlraum betritt, zeigt er seine Wahlbenachrichtigung oder seinen Wahlschein vor. Ein Beisitzer 
überprüft, ob der Wahlschein für den Wahlkreis ausgestellt ist oder ob die Wahlbenachrichtigung den richtigen Wahlraum 
enthält. Ist dies der Fall, gibt er dem Wähler einen Stimmzettel. Der Wähler begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahl-
kabine. 

 
Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer nur eine Person in jeder Wahlkabine befindet. Wähler, die des Lesens 
unkundig oder körperlich nicht in der Lage sind, den Stimmzettel auszufüllen oder zu falten, können sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Sie können auch ein Mitglied des Wahlvorstandes zur Hilfsperson bestimmen. Darauf sind sie 
hinzuweisen. 

 
Nach dem Kennzeichnen und Falten des Stimmzettels begibt sich der Wähler an den Tisch des Wahl-vorstandes. Er gibt 
seine Wahlbenachrichtigung bzw. seinen Wahlschein ab. Ist der Wähler dem Wahlvorstand nicht persönlich bekannt, kann 
der Wahlvorstand die Identität des Wählers anhand seines Personalausweises oder Reisepasses überprüfen. Der Schrift-
führer überprüft, dass im Wählerverzeichnis für den Wähler kein Stimmabgabevermerk und kein Wahlscheinvermerk „W“ 
eingetragen ist. 

 
Der Wahlvorstand weist einen Wähler zurück, der 
� nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein vorlegt, 
� keinen Wahlschein vorlegt, obwohl im Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk „W“ eingetragen ist, 
� bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, 
� den Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine ausgefüllt oder gefaltet hat, 
� seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist, oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, 

das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat oder 
� für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel abgeben oder mit dem 

Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen will. 
 

In den letztgenannten Fällen wird dem Wähler auf Verlangen ein neuer Stimmzettel ausgehändigt und der alte Stimmzettel 
vernichtet. 

 
Ein Beschluss des Wahlvorstandes über die Zurückweisung einer im Wählerverzeichnis eingetragenen Person ist in der 
Wahlniederschrift zu vermerken. 

 
Besteht kein Grund für eine Zurückweisung des Wählers, gibt der Wahlvorsteher die Wahlurne zum Einwurf des Stimm-
zettels frei. Sobald der Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen wurde, trägt der Schriftführer in das Wählerverzeichnis 
einen Stimmabgabevermerk für den Wähler ein. 

 
Über die Tätigkeit eines beweglichen Wahlvorstandes ist eine gesonderte Niederschrift zu fertigen. 

 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

 
� (2) Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich. Wenn zum Ende der Wahlzeit der Zutritt zum Wahl-

raum gesperrt wurde, ist er vor Beginn der Ermittlung des Wahlergebnisses wieder zu öffnen. 
 

Alle unbenutzten Stimmzettel werden vom Tisch entfernt. Die Wahlurne wird geöffnet und die Stimmzettel entnommen. 
Der Wahlvorsteher vergewissert sich, dass die Wahlurne leer ist. 
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Werden mehrere Kommunalwahlen gleichzeitig durchgeführt, werden die einzelnen Stimmzettel nach ihren Farben für 
jede einzelne Wahl geordnet. Im Anschluss beginnt die Auszählung der Wahl (in der Reihenfolge [Ober-]Bürgermeister-
wahl, Landratswahl, Gemeinde-/Stadtratswahl, Kreistagswahl, Ortschaftsrats- bzw. Stadtbezirksbeiratswahl, Parlaments-
wahlen werden stets zuvor ausgezählt). 

 
Der Schriftführer überträgt aus der Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses die Zahl der Wahlbe-
rechtigten in Abschnitt 5 Kennbuchstaben  A1 ,  A2  und  A1 + A2  der Wahlniederschrift. 

 
Zunächst werden alle abgegebenen Stimmzettel gezählt und das Ergebnis unter Kennbuchstabe  B  in die Wahlnieder-
schrift eingetragen. Danach werden die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die eingenommenen Wahl-
scheine gezählt. Die Summe dieser Zahlen muss mit der Anzahl der Stimmzettel übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, 
ist die Zählung zu wiederholen. Ergibt sich auch bei wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, ist dies nach Möglich-
keit aufzuklären und die Erklärung als Anlage zur Niederschrift zu nehmen sowie die Zahl der Stimmzettel unter Kenn-
buchstabe B einzutragen. Die Zahl der Wahlscheine wird unter Kennbuchstabe  B1  in die Wahlniederschrift eingetragen. 

 
Bei der Prüfung auf ihre Gültigkeit sowie Zählung der Stimmzettel und Stimmen soll wie folgt verfahren werden: Mehrere 
Beisitzer können unter Aufsicht des Wahlvorstehers aus den Stimmzetteln die folgenden Stapel bilden und sie unter Auf-
sicht halten: 

 
Die Stimmzettel werden entfaltet und danach sortiert, für welchen Wahlvorschlag der Wähler seine bis zu drei Stimmen 
gegeben hat. Dabei ist gleichgültig, welchen Bewerbern eines Wahlvorschlags der Wähler seine Stimmen abgegeben hat. 
Für alle Stimmzettel, auf denen der Wähler seine Stimmen auf mehrere Wahlvorschläge verteilt (panaschiert) hat, wird 
ein weiterer Stapel gebildet. Ist ein Stimmzettel leer, hat der Wähler mehr als drei Stimmen abgegeben oder ist der Stimm-
zettel aus anderen Gründen zu beanstanden, wird er auf einen weiteren Stapel für „Zweifelsfälle“ (Stapel Z) gelegt. 

 
Im Anschluss erfolgt die Zählung der Stimmen der einzelnen Stapel. Sofern Zähllisten geführt werden, wird jede einzelne 
Stimme dort vermerkt. 

 
� (3) Bei jedem der Stimmzettel des Stapels Z lässt der Wahlvorsteher den gesamten Wahlvorstand abstimmen, ob der Stimm-

zettel oder die einzelne Stimme gültig oder ungültig ist, vermerkt das Ergebnis auf der Rückseite des Stimmzettels und 
nummeriert die Stimmzettel fortlaufend. Alle Stimmzettel dieses Stapels sind der Wahlniederschrift als Anlage beigefügt. 

 
� (4) Die Zählung ist zu wiederholen, wenn sich Unstimmigkeiten oder rechnerische Fehler ergaben oder ein Mitglied des Wahl-

vorstandes dies verlangt hat. 
 

Feststellung des Wahlergebnisses 
 
� (5) Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so sind gewählte Personen, die keine Bewerber waren, auf einem 

besonderen Blatt unter Angabe ihrer jeweiligen Stimmenzahl aufzulisten. Die Summe der auf diese Personen und der auf 
etwaige Bewerber des Wahlvorschlags entfallenen Stimmen muss mit der Zahl der gültigen Stimmen übereinstimmen. 

 
Bei der Durchführung einer (Ober-)Bürgermeister- oder Landratswahl stimmt die Anzahl der gültigen Stimmzettel mit der 
Zahl der gültigen Stimmen überein.  D=E  

 
nach Abschluss der Niederschrift 

 
� (6) Die Niederschrift mit den Anlagen wird unverzüglich dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bzw. bei Kreis-

wahlen dem (Ober-)Bürgermeister oder dem von ihm bestimmten Empfänger übergeben. 
 

Alle Stimmzettel und Wahlscheine, die nicht der Wahlniederschrift als Anlage beigefügt sind, werden mit den Stapeln der 
gültigen Stimmzettel je für sich verpackt, ebenso die eingenommenen Wahlscheine. Bei gleichzeitig durchgeführten Kom-
munalwahlen sind die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, der Wahlniederschrift für die 
Wahl anzuschließen, deren Ergebnis als erstes festgestellt wird. Die Pakete werden sachgerecht versiegelt und gemein-
sam mit den übrigen Wahlunterlagen der Gemeinde übergeben. 
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Anlage 30 
(zu § 48 Absatz 4) 
Wahlniederschrift Briefwahlvorstand 
 
Das Muster stellt den Fall der Auszählung einer einzelnen Wahl dar. Es ist im Hinblick auf die unterschiedlichen örtlichen 
Gegebenheiten und im Einzelfall durchzuführenden Auszählungen sachgerecht zu ergänzen. Das beigefügte Merkblatt 
für den Briefwahlvorstand kann durch geeignete gemeindliche Schulungsmaterialien und so weiter ersetzt werden. 

 

  
Gemeinde/Stadt 
 
 
 

  

 
Wahlniederschrift über die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses 

des Briefwahlvorstandes _____ für die ____________________ wahl1 
am _______________ 

 

 
Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Funktion  

1.  Briefwahlvorsteher  

2.  stellvertretender Briefwahlvorsteher  

3.  Schriftführer  

4.  Beisitzer  

5.  Beisitzer  

6.  Beisitzer  

7.  Beisitzer  

8.  Beisitzer  

9.  Beisitzer  
 
Anstelle nicht erschienener/ausgefallener Mitglieder des Briefwahlvorstandes ernannte der Briefwahlvorsteher die folgen-
den Wahlberechtigten zu Mitgliedern des Briefwahlvorstandes: 
 

 

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Uhrzeit  

1.    

2.    
 
Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 
  

Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Aufgaben  

1.    

2.    
 
2. Zulassung der Wahlbriefe 
 
Der Briefwahlvorsteher eröffnete die Zulassungsprüfung und die anschließende Ergebnisermittlung und -feststellung da-
mit, dass er die Mitglieder des Briefwahlvorstandes und Hilfskräfte zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle 
dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete. Später Erschienene wurden vor Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit verpflichtet. 
 
Mit der Zulassungsprüfung wurde um 15:___ Uhr begonnen.. 
 
Der Briefwahlvorstand vergewisserte sich, dass die Wahlurne unbeschädigt und leer war. Sodann wurde die Wahlurne 

�2 _____ versiegelt. 
�2 _____ verschlossen; der Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung. 

 

 



Der Briefwahlvorstand stellte weiter fest, dass ihm von der Gemeinde 
– _____ Wahlbriefe und 
– ein Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine 
übergeben worden ist. Die in diesem Verzeichnis aufgeführten Wahlbriefe wurden ausgesondert und später dem Brief-
wahlvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Hierauf öffnete ein vom Briefwahlvorsteher bestimmter Beisitzer die Wahlbriefe nacheinander, entnahm ihnen den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag und übergab beide dem Briefwahlvorsteher bzw. dessen Stellvertreter. Nachdem
weder der Wahlschein noch der Stimmzettelumschlag zu beanstanden war, wurde der Stimmzettelumschlag ungeöffnet 
in die Wahlurne gelegt. Die Wahlscheine wurden gesammelt. 
 
Ein Beauftragter der Gemeinde überbrachte um ___:___ Uhr weitere _____ Wahlbriefe, die am Wahltag bei der Gemeinde
noch vor Schluss der Wahlzeit eingegangen waren. 
 
Folglich waren insgesamt _____ Wahlbriefe eingegangen. 
 
Es wurden insgesamt _____ Wahlbriefe aus folgenden Gründen zurückgewiesen: 

 

 
Anzahl Gründe  

 Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigelegen hat,  
 Wahlbriefe, weil dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt war,  
 Wahlbriefe, weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen war,  
 Wahlbriefe, weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche Anzahl 

gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine enthalten 
hat, 

 

 Wahlbriefe, weil der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl nicht unterschrieben hat, 

 

 Wahlbriefe, weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag dieser Wahl benutzt worden war,  
 Wahlbriefe, weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offensichtlich in einer das Wahlge-

heimnis gefährdenden Weise von den übrigen abwich oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthal-
ten hat. 

 

 Gesamtzahl aller zurückgewiesener Wahlbriefe  
 
Sie wurden samt Inhalt ausgesondert, mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund versehen, wieder verschlossen, 
fortlaufend nummeriert und als Anlagen _____ bis _____ dieser Wahlniederschrift beigefügt. 
 
Nach besonderer Beschlussfassung wurden noch _____ Wahlbriefe zugelassen. War der Anlass der Beschlussfassung
der Wahlschein, so wurde er dieser Wahlniederschrift beigefügt. 
 
Somit wurden insgesamt  _____ Wahlbriefe zugelassen. 
 
�2 Während der Zulassungsprüfung ereigneten sich folgende besondere Vorfälle: 
 
 
 
 
 
Der Briefwahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse: 
 
 
 
 
 
3. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses der Briefwahl 
 
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses begann um ___:___ Uhr und war um ___:___ Uhr beendet. 
 
�2 Die Sitzung wurde von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr aus folgenden Gründen unterbrochen: 
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Es wurden folgende Sicherungsmaßnahmen getroffen: 
 
 
 
 
 
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses entsprach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Die Zählung der Stimmzettelumschläge ergab _____ Umschläge (= Anzahl Wähler B; zugleich B1). 
 
Die Zählung der Wahlscheine ergab _____ Wahlscheine. 
 
�2 Die Gesamtzahl der gesammelten Wahlscheine stimmte mit der Anzahl der Stimmzettelumschläge überein. 
�2 Die Gesamtzahl der gesammelten Wahlscheine ist um _____ größer/kleiner als die Anzahl der Stimmzettelum-

schläge. 
 
Die Abweichung, die sich auch bei wiederholter Zählung ergab, wird wie folgt erklärt: 

� (1)

  
 
 
 

 

  
�2 Stimmzettelumschläge und Stimmzettel, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, sind als

Anlagen _____ bis _____ beigefügt. 
� (2)

  
�2 Die Zählung musste aus folgenden Gründen wiederholt werden: � (3)
  
 
 
 

 

  
 
4. Wahlergebnis 
    
Kennbuch-

stabe Bezeichnung Stimmen  

B Wähler insgesamt   
B1 darunter Wähler mit Wahlschein    
C Zahl der ungültigen Stimmzettel   
D Zahl der gültigen Stimmzettel    
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen   

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf � (4)
  
bei der Gemeinde-/Stadtrats-, Kreistags-, Ortschaftsrats- oder Stadtbezirksbeiratswahl  
 

Wahlvorschlag 13  Wahlvorschlag 23   

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl  

     

     

     

     

zusammen E 1  zusammen E 2   
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bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl oder Landratswahl  
 

Wahlvorschlag3 Bewerber des Wahlvorschlags3 Stimmenzahl  

    

    

    

    

    

    

zusammen D = E    

 
�2 Während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ereigneten sich folgende besondere Vorfälle:  
  
 
 
 

 

  
Der Briefwahlvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse:  
  
 
 
 

 

 
�2 Das/Die Mitglied/er des Briefwahlvorstandes beantragte/n vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute

Zählung der Stimmen, weil: 
 

 

Nr. (Familienname, Vorname) Gründe  

    

    
 
Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für den
Wahlbezirk wurde 
 
�2 mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt. 
�2 berichtigt. 
 
Das in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene/berichtigte4 Wahlergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Wahler-
gebnis im Wahlbezirk festgestellt und vom Briefwahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. 
 
Das festgestellte Wahlergebnis wurde auf den Vordruck der Schnellmeldung übertragen und auf schnellstem Wege tele-
fonisch an den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses übermittelt. 

 

 
5. Abschluss der Niederschrift 
 
Während der der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren immer mindestens drei Mitglieder des Brief-
wahlvorstandes anwesend. Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. Es wird versichert, 
dass bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und der
Kommunalwahlordnung nach bestem Wissen eingehalten worden sind. 
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Die Niederschrift wurde von den Mitgliedern des Briefwahlvorstandes genehmigt und unterschrieben 
 
am _______________ in _______________ 

 

 
Nr. (Familienname, Vorname, Wohnort) Funktion  

1.  Briefwahlvorsteher  

2.  stellvertretender Briefwahlvorsteher  

3.  Schriftführer  

4.  Beisitzer  

5.  Beisitzer  

6.  Beisitzer  

7.  Beisitzer  

8.  Beisitzer  

9.  Beisitzer  
 
�2 Das folgende Mitglied/Die folgenden Mitglieder des Briefwahlvorstandes verweigerten die Unterschrift unter der Wahl-

niederschrift weil: 
 

 

Nr. (Familienname, Vorname) Gründe  

    

    
 
Dieser Niederschrift sind – soweit angefallen – folgende Anlagen beigefügt: 
– Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, 
– Stimmzettel über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, einschließlich der leeren Stimmzettel, 
– Zähllisten, soweit solche geführt wurden, 
– das Wählerverzeichnis und die Schnellmeldung. 

� (5)

 
Vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses5/Vom (Ober-)Bürgermeister6 oder durch einen von ihm beauftragten 
Empfänger wurde die Wahlniederschrift mit allen darin verzeichneten Anlagen auf Vollständigkeit geprüft und übernom-
men. 
 
 
 
 
 
(Ort) 

 
 
(Datum) 

 
 
(Uhrzeit) 

 
 
(Unterschrift) 

 

 
Achtung: 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbe-
fugten nicht zugänglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Wahlart eintragen. 
2 Zutreffendes ankreuzen. 
3 Die Namen der Wahlvorschläge und Bewerber sollen bereits vorgedruckt sein. 
4 Nichtzutreffendes streichen. 
5 Bei Gemeindewahlen. 
6 Bei Kreiswahlen. 

5 

                                                 



Merkblatt für den Briefwahlvorstand zur Niederschrift 
 

Briefwahlvorstand 
 

Der Briefwahlvorstand besteht aus dem Briefwahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und weiteren drei bis 
sieben Beisitzern. Der Stellvertreter des Briefwahlvorstehers ist zugleich Beisitzer. Der Briefwahlvorsteher bestimmt aus 
den Beisitzern einen Schriftführer und dessen Stellvertreter. Der Briefwahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Briefwahlvor-
standes. Er teilt den Beisitzern ihre Aufgaben zu. 

 
Ermittlung des Wahlergebnisses 

 
� (1) Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich. Die Ermittlung des Wahlergebnisses darf frühestens 

um 18:00 Uhr beginnen. 
 

Die Wahlurne wird geöffnet und die Stimmzettelumschläge entnommen. Der Briefwahlvorsteher vergewissert sich, dass 
die Wahlurne leer ist. 

 
Zunächst werden die Stimmzettelumschläge gezählt, anschließend geöffnet, die Stimmzettel entnommen und entfaltet. 

 
Wurde ein Stimmzettelumschlag ohne entsprechenden Stimmzettel abgegeben, wird dies auf dem Stimmzettelumschlag 
vermerkt, dieser Stimmzettelumschlag ist wie ein unverändert abgegebener Stimmzettel zu behandeln, das heißt der 
Stimmzettelumschlag ist auf den Stapel für den Kennbuchstaben  C  zu legen und als ungültige Stimme(n) zu zählen. 

 
Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln der gleichen Wahl oder Umschläge, die Anlass zu Bedenken geben, 
sind gesondert zu verwahren und bei der anschließenden Ergebnisermittlung durch Beschlussfassung über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit zu bewerten. 

 
Bei der Prüfung auf ihre Gültigkeit sowie Zählung der Stimmzettel und Stimmen soll wie folgt verfahren werden: Mehrere 
Beisitzer können unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers aus den Stimmzetteln die folgenden Stapel bilden und sie unter 
Aufsicht halten: 

 
Die Stimmzettel werden entfaltet und danach sortiert, für welchen Wahlvorschlag der Wähler seine bis zu drei Stimmen 
gegeben hat. Dabei ist gleichgültig, welchen Bewerbern eines Wahlvorschlags der Wähler seine Stimmen abgegeben hat. 
Für alle Stimmzettel, auf denen der Wähler seine Stimmen auf mehrere Wahlvorschläge verteilt (panaschiert) hat, wird 
ein weiterer Stapel gebildet. Ist ein Stimmzettel leer, hat der Wähler mehr als drei Stimmen abgegeben oder ist der Stimm-
zettel aus anderen Gründen zu beanstanden, wird er auf einen weiteren Stapel für „Zweifelsfälle“ (Stapel Z) gelegt. 

 
Im Anschluss erfolgt die Zählung der Stimmen der einzelnen Stapel. Sofern Zähllisten geführt werden, wird jede einzelne 
Stimme dort vermerkt. 

 
� (2) Bei jedem der Stimmzettel des Stapels Z lässt der Briefwahlvorsteher den gesamten Briefwahlvorstand abstimmen, ob 

der Stimmzettel oder die einzelne Stimme gültig oder ungültig ist, vermerkt das Ergebnis auf der Rückseite des Stimmzet-
tels und nummeriert die Stimmzettel fortlaufend. Alle Stimmzettel dieses Stapels sind der Wahlniederschrift als Anlage 
beigefügt. Gleiches gilt für die gesondert verwahrten Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken gaben oder mehrere 
Stimmzetteln der gleichen Wahl enthielten. 

 
� (3) Die Zählung ist zu wiederholen, wenn sich Unstimmigkeiten oder rechnerische Fehler ergaben oder ein Mitglied des Brief-

wahlvorstandes dies verlangt hat. 
 

Feststellung des Wahlergebnisses 
 
� (4) Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden, so sind gewählte Personen, die keine Bewerber waren, auf einem 

besonderen Blatt unter Angabe ihrer jeweiligen Stimmenzahl aufzulisten. Die Summe der auf diese Personen und der auf 
etwaige Bewerber des Wahlvorschlags entfallenen Stimmen muss mit der Zahl der gültigen Stimmen übereinstimmen. 

 
Bei der Durchführung einer (Ober-)Bürgermeister- oder Landratswahl stimmt die Anzahl der gültigen Stimmzettel mit der 
Zahl der gültigen Stimmen überein.  D=E  

 
nach Abschluss der Niederschrift 

 
� (5) Die Niederschrift mit den Anlagen wird unverzüglich dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bzw. bei Kreis-

wahlen dem (Ober-)Bürgermeister oder dem von ihm bestimmten Empfänger übergeben. 
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Alle Stimmzettelumschläge und Wahlscheine, die nicht der Wahlniederschrift als Anlage beigefügt sind, werden mit den 
Stapeln der gültigen Stimmzettel je für sich verpackt. Bei gleichzeitig durchgeführten Kommunalwahlen sind die Wahl-
scheine, über die der Briefwahlvorstand besonders beschlossen hat, der Wahlniederschrift für die Wahl anzuschließen, 
deren Ergebnis als erstes festgestellt wird. Die Pakete werden sachgerecht versiegelt und gemeinsam mit den übrigen 
Wahlunterlagen der Gemeinde übergeben. 
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Anlage 31 
(zu § 53 Absatz 1) 
 

Zusammenfassung der Wahlergebnisse bei der Kreiswahl 
 
Für die Stadt/Gemeinde ______________________________ 
 
werden die Wahlergebnisse in den Wahlbezirken für die 
 
Kreistagswahl/Landratswahl1 am ____________________ 
 
wie folgt zusammengefasst: 
 
(Bei Kreistagswahlen): 
 
I. Wahlkreis Nr.: _____ 
 
1. Wahlergebnis im Wahlkreis: 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 

                                                               
1 Nichtzutreffendes streichen. 
2 Ist nur ein oder kein Wahlvorschlag zugelassen worden, oder sind bei Kreistagswahlen mehrere Wahlvorschläge zugelassen, die zusammen jedoch 

nicht mehr Bewerber als zwei Drittel der Zahl der zu vergebenden Kreistagssitze umfassen, so sind gewählte Personen, die keine Bewerber waren, auf 
einem besonderen Blatt unter Angabe ihrer jeweiligen Stimmenzahl aufzulisten. Die Summe der auf diese Personen und der auf etwaige Bewerber des 
Wahlvorschlags entfallenen Stimmen muss mit der Zahl der gültigen Stimmen übereinstimmen. 



2. Wahlergebnis nach Wahlbezirken 
 
a) Wahlbezirk Nr. _____ 
 
Wahlergebnis 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 
b) Wahlbezirk Nr. _____ 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 
c) und so weiter 
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II. Wahlkreis Nr.: _____ 
 
1. Ergebnis im Wahlkreis: 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 
2. Ergebnis nach Wahlbezirken: 
 
a) Wahlbezirk Nr. _____ 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
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b) Wahlbezirk Nr. _____ 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

1. (Wahlvorschlag)2  2. (Wahlvorschlag)2  

(Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl (Namen der Bewerber laut Stimmzettel) Stimmenzahl 

    

    

    

    

zusammen E 1  zusammen E 2  
 
c) und so weiter 
 
(Bei Landratswahlen): 
 
I. Ergebnis im Wahlgebiet: 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

Wahlvorschlag2 Bewerber Stimmenzahl 

   

   

   

   

   

   

zusammen D = E   
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II. Ergebnis nach Wahlbezirken: 
 
1. Wahlbezirk Nr. _____ 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

Wahlvorschlag2 Bewerber Stimmenzahl 

   

   

   

   

   

   

zusammen D = E   
 
2. Wahlbezirk Nr. _____ 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“  
A2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“  

A1 + A2 im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte  
B Wähler insgesamt  

B1 darunter Wähler mit Wahlschein  
C Zahl der ungültigen Stimmzettel  
D Zahl der gültigen Stimmzettel  
E Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen  

 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

Wahlvorschlag2 Bewerber Stimmenzahl 

   

   

   

   

   

   

zusammen D = E   
 
3. und so weiter 
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______________________________, den ____________________, __________ Uhr 
 
 
________________________________________ 
Unterschrift des (Ober-)Bürgermeisters oder des von ihm nach § 12 KomWG beauftragten Bediensteten 
 
  
 
Vom Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses oder durch einen von ihm beauftragten Empfänger wurden die Wahlniederschriften 
der Gemeinde ______________________________ mit allen darin verzeichneten Anlagen am ____________________, 
__________ Uhr, auf Vollständigkeit geprüft und übernommen. 
 
 
________________________________________ 
(Unterschrift) 
 
Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschriften mit den Anlagen sowie die Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbefugten 
nicht zugänglich sind. 
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Anlage 32 
(zu § 63 Absatz 1) 
 
Sorbischsprachige Bekanntmachungstexte 
 
1. Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung der Wahl 
 
Zjawne wozjewjenje wo p�ewjed�enju wólbow 
 
Ze s��howacym zjawnym wozjewjenjom so na to sked�bni, zo so w blišim �asu komunalne wólby p�ewjedu. 
 
Politiske strony a wolerske zjedno�enstwa, kotrež chced�a so k wólbam staji�, su namo�wjene, swoje kandidatne lis�iny (wólbne 
namjety) zapoda�. 
 
Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorunja pokiwy za politiske strony a wolerske zjedno�enstwa, w kotrej formje a ha� do 
hdy maja so wólbne namjety zapoda� a za kotre politiske strony a wolerske zjedno�enstwa su podp�rowace podpisma tr�bne. 
 
Štóž chce jako (wyši) m�š�anosta/wjesnanosta abo jako krajny rada kandidowa�, sm� tež jako jednotliwa wosoba wólbny namjet 
zapoda�. 
 
Dok�adniše informacije namakaja so w hamtskich n�mskor��nych wozjewjenjach. 
 
2. Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
 
Zjawne wozjewjenje schwalenych wólbnych namjetow 
 
Wólbny wub�rk je zapodate wólbne namjety za p�ichodne komunalne wólby p�epruwowa� a wšitke namjety, kotrež su prawniskim 
p�edpisam wotpow�dowali, za komunalne wólby schwali�. 
 
W s��howacym wozjewjenju su strony a wolerske zjedno�enstwa mjenowane kaž tež jich kandida�a, kotrež resp. kot�iž hod�a 
so na wólbnym dnju woli�, t. r. zo budu tute strony a wolerske zjedno�enstwa ze swojimi kandidatami na h�osowanskim lis�iku 
wu�iš�ane. 
 
Jeli je so jenož jedyn abo njeje so žadyn wólbny namjet zapoda�, abo jeli su so za wólby do gmejnskeje resp. sydliš�oweje rady 
abo wokrjesneho sejmika wjacore wólbne namjety schwalili, kotrež pak wu�injeja dohromady mjenje kandidatow ha� dw� t�e�inje 
m�stnow, kiž maja so wobsad�i�, hod�i so tež kóžda wosoba woli�, kotraž je 18. žiwjenske l�to dokón�i�a a kiž znajmje�ša 
3 m�sacy w gmejnje resp. wokrjesu bydli. 
 
3. Öffentliche Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen 
 
Zjawne wozjewjenje wo móžnos�i, sej zapis wolerjow wobhlada�, a wo p�id��lenju wólbnych lis�ikow 
 
W tutym zjawnym wozjewjenju so na to sked�bnja, zo sm� sej kóždy wólbokmany p�ichodnych komunalnych wólbow wš�dny 
d�e� wot 20. ha� do 16. dnja do wólbow w zwu�enych wotewrjenskich �asach zapis wolerjow wobhlada�, zo by zapiski 
p�epruwowa�. 
 
Do zapisa wolerjow su wšitke wosoby zapisane, kotrež su 18. žiwjenske l�to dokón�ili a znajmje�ša 3 m�sacy w gmejnje resp. 
we wokrjesu bydla a su z tym na wólbnym dnju wólbokmane. 
 
Štóž ma zapisy wolerjow za njekorektne abo njedospo�ne, móže w horjeka mjenowanym �asu na gmejnje próstwu wo korigowanje 
zapoda�. 
 
Wozjewjenje nimo toho zd��li, kak móže so próstwa wo wólbny lis�ik zapoda� a kak móže so p�ez listowe wólby woli�. 
 
Dalše informacije wo wólbach z wólbnym lis�ikom a wo listowej wólbje su na wólbnej zd��lence wu�iš�ane, kotraž so wšitkim do 
zapisa wolerjow zapisanym wólbokmanym s�asom p�ipós�ele. 
 
Dok�adniše informacije namakaja so w hamtskich n�mskor��nych wozjewjenjach. 
 



4. Wahlbekanntmachung 
 
Wozjewjenje wólbow 
 
Tute wozjewjenje wobsahuje informacije wo spo�atku a kóncu wolenskeho �asa, wo wólbnych wobwodach a rumnos�ach kaž tež 
wo wašnju h�osowanja. 
 
Woler ma p�i wólbach wjesnjanosty/m�š�anosty/krajneho rady po jednym h�osu, p�i wólbach gmejnskeje rady/sydliš�oweje 
rady/wokrjesneho sejmika po t�och h�osach. 
 
Hod�a so jenož �i kandida�a woli�, kot�iž su na h�osowanskim lis�iku mjenowani. Jeli je so jenož jedyn abo njeje so žadyn wólbny 
namjet schwali�, abo jeli su so za wólby do gmejnskeje/sydliš�oweje rady resp. wokrjesneho sejmika wjacore wólbne namjety 
schwalili, kotrež pak wu�injeja dohromady mjenje kandidatow ha� dw� t�e�inje m�stnow, kiž maja so wobsad�i�, hod�a so nimo 
na h�osowanskim lis�iku mjenowanych kandidatow tež druhe wosoby p�ez jasne pomjenowanje woli�. 
 
Kóždy wólbokmany sm� jenož w tym wólbnym wobwod�e woli�, hd�ež je do wolerskeho zapisa zapisany, chiba zo wobsed�i 
wólbny lis�ik. 
 
Wólbna zd��lenka kaž tež hamtski personalny wupokaz abo pu�owanski pas matej so na wólby sobu p�injes�. 
 
Wozjewjenje wobsahuje wyše toho informacije wo postupowanju p�i listowej wólbje. 
 
Wólbny akt, li�enje a zw�s�enje wusl�dka wólbow we wólbnym wobwod�e su zjawne. 
 
5. Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 
Zjawne wozjewjenje wusl�dka wólbow 
 
Tute wozjewjenje wobsahuje wot gmejnskeho/wokrjesneho wólbneho wub�rka zw�s�eny wusl�dk wólbow po § 51, § 53 wotr. 3 
KomWO z tr�bnymi poda�emi po § 50 wotr. 3, 4 KomWO. 
 
P�i wólbach gmejnskeje/sydliš�oweje rady/wokrjesneho sejmika su woleni a jich zastupnicy p�eco w zw�s�enym rjed�e 
mjenowani. P�i wólbach wjesnjanosty/m�š�anosty/krajneho rady su kandida�a a dalše wosoby w rjed�e docp�teje li�by h�osow 
mjenowani. 
 
Wozjewjenje wobsahuje nimo toho pokiw, na kotrym zarjed�e a w b�hu kotreje doby hod�i so sp�e�iwjenje nap�e�o wólbam 
zwurazni�, w kotrych padach dyrbja so sp�e�iwjenju dalši wólbokmani p�izamkny� a kak wulka je jich tr�bna li�ba. 
 
6. Benachrichtigung der Gewählten durch die Gemeinde/den Landkreis 
 
Informowanje wolenych wot gmejny/wokrjesa 
 
Z p�edležacym n�mskor��nym pismom informujemy Was wo wusl�dku aktualnych wólbow. 
 
Sked�bnjamy Was zdobom na móžnos� wotpokazanja �estnohamtskeho d���a a na ewentualnje wobstejace zad��wki a 
namo�wjamy Was, zo byš�e nam zd��lili, ha� chce�e wólbu wotpokaza� abo so na zad��wki powo�a�. 
 
Dok�adniše informacije zhoni�e w n�mskor��nym pismje. 
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Anlage 33 
(§ 63 Absatz 2) 
Zweisprachige Vordrucke 
Wahlbenachrichtigung / Wólbna zd��lenka (§ 63 Absatz 2 Nummer 1) 
 

Frau/Herrn / knjeni/knjez 
Anschrift/adresa 

Gemeinde/Stadt / gmejna/m�stu 
 
 
 

 
Wahlbenachrichtigung / wólbna zd��lenka 

 
für die Wahl/en zum / za wólby ____________________1

Wahltag / d�e� wólbow: Sonntag / njed�elu, der / dnja ____________________ 
Wahlzeit / �as wólbow: von / wot _____:_____ bis / ha� do _____:_____ Uhr / hod�.2 
 

3Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/
Landrats4 findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden Wahl 
kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat.5 

3Druhe woth�osowanje we wólbach (wyšeho) m�š�anosty/ 
wjesnjanosty/krajneho rady4 so jenož wotm�je, njejeli žadyn 
kandidat w pr�nim woth�osowanju wjace ha� po�ojcu p�a�iwych 
h�osow dósta�.5 

Wahlraum Wahlbezirk/Wählerverz.-Nr. 
_______________ _______________/__________ 
 
Der Wahlraum ist barrierefrei/nicht barrierefrei.6 Nähere Auskünfte 
zu barrierefreien Wahlräumen erhalten Sie unter Telefonnummer: 
_______________ 
 

wólbna rumnos� wólbny wobwod/�o. w zapisu wolerjow 
_______________ _______________/__________ 
 
P�istup do wólbeje rumnos�e je/njeje bjez zad��wkow.6 Bliše 
informacije k wólbnym rumnos�am bjez zad��wka dóstanje�e pod 
telefoniskim �is�om: _______________ 

Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können im oben 
angegebenen Wahlraum wählen. Bringen Sie diese 
Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Sie Ihren 
Personalausweis (als ausländischer Unionsbürger Ihren 
Identitätsausweis) oder Reisepass bereit! 
 

S�e zapisany/a do zapisa wolerjow a móže�e w horjeka mjenowanej 
rumnos�i woli�. P�injes�e tutu zd��lenku na wólby sobu a za wš� 
pady swój personalny wupokaz (jako wukrajny sta�an 
Europskeje unije swój wupokaz identity) abo pu�owanski pas.

Wenn Sie in einem anderen Wahlraum Ihres Wahlkreises/des 
Wahlgebiets4 oder durch Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie 
einen Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung des 
Wahlscheines ist der Wahlscheinantrag (siehe Rückseite). 
Wahlscheinanträge werden nur bis zum _______________, 
___:___ Uhr7 entgegengenommen, bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Der Antrag kann 
schriftlich, auch per E-Mail oder sonstige dokumentierbare 
elektronische Übermittlung oder mündlich gestellt werden, jedoch 
nicht telefonisch. Dabei ist das Geburtsdatum oder die oben 
genannte Wählerverzeichnisnummer anzugeben. 
 

Chce�e-li w druhej wólbnej rumnos�i swojeho wólbneho 
wokrjesa/wólbneho teritorija4 abo z listom woli�, trjeba�e wólbny 
lis�ik. Wum�njenje za wud��lenje wólbneho lis�ika je próstwa wo 
wólbny lis�ik (na zadnjej stronje). Tute próstwy p�ijimaja so jenož 
ha� do _______________, ___:___ hod�.7, p�i dopokazanym 
njenad�itym schorjenju tež hiš�e na dnju wólbow ha� do 15:00 hod�. 
Próstwu móže�e pisomnje, tež z e-mailku abo w hinašej 
dokumentujomnej elektroniskej formje kaž tež ertnje staji�, nic pak 
telefonisce. Zdobom podaj�e swój datum naroda abo horjeka 
podate �is�o w zapisu wolerjow. 

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch bei der Gemeinde persönlich 
oder durch Bevollmächtigte abgeholt werden. Wer für eine andere 
Person Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt oder bei der 
Gemeinde abholt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Der 
Bevollmächtigte darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. 
Die Gemeinde führt ein Verzeichnis der Bevollmächtigten und der 
an sie ausgehändigten Wahlscheine.4 Wenn Sie die 
Briefwahlunterlagen per E-Mail oder durch eine Hilfsperson 
beantragen und an eine andere Adresse als Ihre Hauptwohnung 
senden lassen, erhalten Sie automatisch eine Kontrollmitteilung 
ihrer Gemeinde an Ihre Hauptwohnung, um Missbrauch 
auszuschließen. 
 

Wólbne lis�iki a pod�ožki za listowe wólby so Wam p�ipós�elu abo 
hamtsce p�epodad�a. Móže�e sej je tež wosobinsce na gmejnje 
wotewza� abo spo�nomócnjeny/a je za Was wotewozmje. Štóž za 
n�koho druheho wo wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby prosy 
abo na gmejnje wotewozmje, dyrbi pisomnu po�nomóc
p�edpo�oži�. Spo�nomócnjeny/a njesm� wjac ha� štyrjoch 
wólbokmanych zastupowa�. Gmejna wjed�e lis�inu wo 
spo�nomócnjenych a wo wólbnych lis�ikach, kiž su dóstali.4 Jeli wo 
pod�ožki za listowe wólby z emailku abo z pomocu druheje wosoby 
prosy�e a sej je na druhu adresu ha� na swoje h�owne bydlenje 
pós�a� da�e, dóstanje�e awtomatisce kontrolnu zd��lenku swojeje 
gmejny na adresu swojeho h�owneho bydlenja, zo by so 
znjewužiwanje wuzamkny�o. 
 

3, 8Findet ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)
Bürgermeisters/Landrats4 statt, erhalten Wahlberechtigte, die zur 
ersten Wahl einen Wahlschein beantragt haben, automatisch erneut 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen übersandt. An der 
Urnenwahl zum zweiten Wahlgang können Sie dann ausschließlich 
unter Vorlage des Wahlscheins teilnehmen. Wahlberechtigte, die 
zur ersten Wahl an der Urnenwahl teilgenommen haben, können bis 
zum _______________, ___:___ Uhr7 einen Wahlscheinantrag für 
den zweiten Wahlgang stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher 
Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
 

3 8Wotm�jeli so druhe woth�osowanje we wólbach (wyšeho) 
m�š�anosty/wjesnjanosty/krajneho rady4, dóstanu wólbokmani, 
kot�iž su za pr�nje wólby wo wólbny lis�ik prosyli, awtomatisce 
znowa wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby. Na wólbach p�i 
wólbnym kaš�iku w druhim woth�osowanju móže�e so potom jenož 
wobd��li�, hdyž wólbny lis�ik p�edpo�oži�e. Wólbokmani, kot�iž su 
w pr�nim woth�osowanju p�i wólbnym kaš�iku wolili, móža ha� do 
_______________, ___:___ hod�7. wo wólbny lis�ik prosy�; p�i 
dopokazanym njenad�itym schorjenju tež hiš�e na dnju 
wólbow,15:00 hod�.  

Etwaige Unrichtigkeiten in Ihrer Anschrift teilen Sie bitte der 
Gemeinde mit. 
 

Njejeli Waša adresa prawje podata, to prošu gmejnje zd��l�e. 

Stadt/Gemeinde 
(Ober-)Bürgermeister 

m�sto/gmejna 
(wyši) m�š�anosta/wjesnjanosta 



Hinweise für die Herstellung: 
1 Es ist/sind die Wahlart/en einzutragen, für die die Wahlbenachrichtigung gültig ist. Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für 

einen etwaigen zweiten Wahlgang Wahlberechtigten der Hinweis „etwaiger zweiter Wahlgang für die Wahl des (Ober-) Bürgermeisters/Landrats / jenož 
ewentualne druhe woth�osowanje we wólbach (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty/krajneho rady“ einzutragen. In jedem Fall soll bei der (Ober-)Bürger-
meister-/Landratswahl der Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs enthalten sein, verbunden mit dem Hinweis, dass hierzu keine weitere Benachrichti-
gung ergeht (Za to njedóstanje�e nowu zd��lenku). 

2 Bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats ist bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ausschließlich die Wahlzeit des etwaigen 
zweiten Wahlgangs anzugeben. Bei den für beide Wahlgänge Wahlberechtigten sind beide Wahlzeiten anzugeben. 

3 Nur bei der Wahl des (Ober-)Bürgermeisters/Landrats. 
4 Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
5 Bei den nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: „Ein zweiter Wahlgang zur Wahl des (Ober-)Bür-

germeisters/Landrats findet nur dann statt, wenn bei der vorausgehenden ersten Wahl, für die Sie nicht wahlberechtigt sind, kein Bewerber mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat./ Druhe woth�osowanje we wólbach (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty/krajneho rady so jenož wotm�je, 
njeje-li žadyn kandidat w pr�nim woth�osowanju, za kotrež njejs�e wólbokmany/a, wjace ha� po�ojcu p�a�iwych h�osow dósta�“. 

6 Alternativ kann der Hinweis zum Wahlraum mit einem geeigneten Piktogramm versehen werden. 
7 Vergleiche § 13 Absatz 2 KomWO. 
8 Bei nur für den zweiten Wahlgang Wahlberechtigten ist stattdessen folgender Satz einzufügen: „Findet ein zweiter Wahlgang statt, können Wahlbe-

rechtigte, Wahlscheinanträge nur bis zum _______________, ___:___ Uhr bei der Gemeinde stellen, bei glaubhaft gemachter plötzlicher Erkrankung 
auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr / Wotm�je-li so druhe woth�osowanje we wólbach, móža wólbokmani wo wólbny lis�ik jenož ha� do 
_______________, ___:___ hod�. na gmejnje prosy�, p�i dopokazanym njenad�itym schorjenju tež hiš�e na dnju wólbow ha� do 15:00 hod�.“ 
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Zweisprachige Vordrucke 
Wahlscheinantrag / Próstwa wo wólbny lis�ik (§ 63 Absatz 2 Nummer 2) 
 

Bitte in einem auf Ihre Kosten ausreichend frankierten Briefumschlag an die Gemeinde/Stadt1 senden! 
Prošu w dosahajcy frank�rowanej wobalce (na swójske kóšty) gmejnje/m�stu1 pós�a�! 

 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines / próstwa wo wólbny lis�ik 
Für die / za 

�2 Gemeinde-/Stadtratswahl / wólby gmejnskeje rady/m�š�anskeje rady 
�2 Ortschaftsratswahl / wólby wjesneje rady3 
�2 (Ober-)Bürgermeisterwahl / wólby (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty 
�2 Landratswahl / wólby krajneho rady 
�2 Kreistagswahl / wólby wokrjesneho sejmika3 
 
 
am / dnja ______________________________ 

Der Wahlscheinantrag ist nur auszufüllen, zu unterschreiben und abzusen-
den, wenn Sie nicht in Ihrem Wahlraum, sondern in einem anderen Wahl-
raum Ihres Wahlkreises/des Wahlgebiets3 oder durch Briefwahl wählen 
wollen. 
 
Próstwu wo wólbny lis�ik ma�e jenož wupjelni�, podpisa� a wotpós�a�, 
hdyž nochce�e w swojej wólbnej rumnos�i, ale w druhej wólbnej rumnos�i 
swojeho wólbneho wokrjesa/wólbneho teritorija4 woli� abo chce�eli z listom 
woli�. 

Zutreffendes bitte ankreuzen � oder in Druckbuchstaben ausfüllen. Štož p�itrjechi, prošu nak�ižowa� � abo w �iš�anym pismje wupjelni�. 
 

Familienname / swójbne mjeno 
 

Vorname / p�edmjeno Geburtsdatum / datum naroda 

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) / h�owne bydlenje (dróha, �is�o domu, póstowe �is�o, m�stno) 
 

 
4Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
 

5 Wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby 

� sollen an meine obige Hauptwohnung geschickt werden. � pós�el�e mi na moje horjeka podate h�owne bydlenje. 
� werden gemäß unten stehender Vollmacht abgeholt. � wotewozmje w po�nomocy (hlej deleka) podata wosoba. 
� sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden: � pós�el�e mi na sl�dowacu adresu: 

 
5Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen für einen eventuellen zwei-
ten Wahlgang am _______________6 

6Wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby za ewentualne druhi woth�o-
sowanje we wólbach dnja _______________7 

� sollen an meine obige Hauptwohnung geschickt werden. � pós�el�e mi na moje horjeka podate h�owne bydlenje. 
� werden gemäß unten stehender Vollmacht abgeholt. � wotewozmje w po�nomocy (hlej deleka) podata wosoba. 
� sollen an mich an folgende Anschrift geschickt werden: � pós�el�e mi na sl�dowacu adresu: 

 
Familienname / swójbne mjeno 
 

Vorname / p�edmjeno 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, bei Versand ins Ausland auch der Staat) / adresa (dróha, �is�o domu, póstowe �is�o, m�stno; jeli do 
wukraja, tež stat) 
 

 
__________________________________________________ 
(Datum / datum // Unterschrift des Wahlberechtigten / podpis wólbokmaneho/eje) – oder – _____________________________________________ 

(Datum / datum // Unterschrift der Hilfsperson / podpis pomocnika/cy) 
 Angaben zur Hilfsperson in Druckbuchstaben / 

poda�a k pomocnikej/cy w �iš�anym pismje 
 Familienname / swójbne mjeno, Vorname / p�edmjeno 

 
 Straße, Hausnummer / dróha, �is�o domu

 
 Postleitzahl, Wohnort / póstowe �is�o, m�sto/wjes 

 
 

 
Vollmacht zur Abholung der Briefwahlunterlagen / Po�nomóc za wotewza�e pod�ožkow za listowe wólby 

Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlun-
terlagen 

Spo�nomócnjam k p�ijimanju wólbneho lis�ika z pod�ožkami za listowe wólby

 
Frau/Herrn // knjeza/knjeni  

(Familienname / swójbne mjeno, Vorname / p�edmjeno, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort / dróha, �is�o domu, póstowe �is�o, m�sto/wjes) 
Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen durch die von 
mir beauftragte Person nur abgeholt werden darf, wenn sie als bevollmäch-
tigte Person in diesen Antrag eingetragen ist oder eine sonstige schriftliche 
Vollmacht vorlegt. Die bevollmächtigte Person hat der Gemeinde vor Emp-
fangnahme schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 

W�m, zo sm� pomocnik/ca w mojim nadawku wólbny lis�ik z pod�ožkami za 
listowe wólby za mnje jenož wotewza�, hdyž je w tutej próstwje jako 
spo�nomócnjena wosoba zapisana abo p�edpo�oži-li hinašu pisomnu 
po�nomóc. Spo�nomócnjena wosoba ma gmejnje do p�ijimanja pod�ožkow 
pisomnje wobkru�i�, zo wjace ha� štyrjoch wólbokmanych njezastupuje. Je-
li trjeba, ma so wupokaza�. 

_____________________________________________ 
(Datum / datum) 

_____________________________________________ 
(Unterschrift des Wahlberechtigten / podpis wólbokmaneho/eje) 

 
Erklärung des Bevollmächtigten / Wobkru�enje spo�nomócnjeneje wosoby 

(Nicht vom Wahlberechtigten auszufüllen! / Nima wólbokmany/a wupjelni�!) 
 

Hiermit bestätige ich ______________________________, 
(Familienname, Vorname) 

den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Gemeinde/Stadt4, 
dass ich nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme der 
Briefwahlunterlagen vertrete. 

Ja, ______________________________, 
(swójbne  mjeno, p�edmjeno) 

z tym wobkru�am, zo sym pod�ožki dósta�/a a zaru�am gmejnje/m�stu4, zo 
p�i p�ijimanju pod�ožkow za listowe wólby wjace ha� štyrjoch wólbokmanych 
njezastupuju 

_____________________________________________ 
(Datum / datum) 

 

_____________________________________________ 
(Unterschrift des Bevollmächtigten / podpis spo�nomócnjeneje wosoby) 

3 
 



Hinweise für die Herstellung: 
1 Nichtzutreffendes streichen und um die Adresse des Wahlamtes ergänzen. 
2 Zutreffendes ist von der Gemeinde entsprechend der Wahlberechtigung anzukreuzen. 
3 Nichtzutreffendes streichen. 
4 Entfällt bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl/Landratswahl für Wahlberechtigte, die nur zum zweiten Wahlgang wahlberechtigt sind. 
5 Nur bei der (Ober-)Bürgermeisterwahl und Landratswahl. 
6 Zutreffendes Datum eintragen. 
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Zweisprachige Vordrucke 
Wahlschein / Wólbny lis�ik (§ 63 Absatz 2 Nummer 3) 
 
�1 Gemeinde-/Stadtratswahl / wólby gmejnskeje rady/m�š�anskeje rady2 
�1 Ortschaftsratswahl / wólby wjesneje rady2 
�1 (Ober-)Bürgermeisterwahl /  wólby (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty 
�1 Kreistagswahl / wólby wokrjesneho sejmika2 
�1 Landratswahl / wólby krajneho rady 
 
am / dnja ______________________________ 
 

Gemeinde/Stadt / gmejna/m�sto 

 

Wahlschein / wólbny lis�ik 
(Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! / Zhubjene wólbne lis�iki so njenarunaja!) 

 

Frau / Herrn 
 

knjeni / knjez 
 

Adresse / adresa 

�1 Wahlschein nach § 5 Absatz 1 Satz 1 KomWG / wólbny lis�ik po § 5 wotr. 1 sad�e 1 KomWG 
 

Wahlschein Nr. / �o. wólbneho lis�ika Wählerverzeichnis Nr. / �o. w zapisu wolerjow 
 
 

 

�1 Wahlschein nach § 5 Absatz 1 Satz 2 KomWG in Verbindung mit § 11 KomWO / wólbny lis�ik po § 5 
wotr. 1 sad�e 2 KomWG w zwisku z § 11 KomWO 

 
Wahlschein Nr./ �o. wólbneho lis�ika zugeordnet zum Wahlbezirk Nr. / p�irjadowany wólbnemu wob-

wodej �o. 
 

 

Familienname des Wahlberechtigten / swójbne mjeno wólbokmaneho/eje 

 
Vorname / p�edmjeno Geburtsdatum / datum naroda 

Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) / h�owne bydlenje (dróha, �is�o domu, póstowe �is�o, m�sto/wjes)3

 
kann mit diesem Wahlschein móže so z tutym wólbnym lis�ikom na horjeka mjenowanych wólbach wobd��li�
1. gegen Abgabe des Wahlscheines und unter Vorlage eines amtli-

chen Personalausweises oder Reisepasses durch Stimmabgabe im 
Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahl-
kreises/Wahlgebietes _______________ 

 

1. hdyž je wólbny lis�ik woteda�/a a hamtski personalny wupokaz abo pu�o-
wanski pas p�edpo�oži�/a a hdyž woth�osuje we wólbnej rumnos�i  w jed-
nym z wólbnych wobwodow swojeho wólbneho wokrjesa/wólbneho terito-
rija _______________ 

oder abo 
2. durch Briefwahl 
an der/den oben genannten Wahl(en) teilnehmen. 

2. hdyž z listom woli 
 

(Dienstsiegel) / (s�užbny pje�at)4 
_____________________________________________ 
(Datum) / (datum) 

 _____________________________________________ 
(Unterschrift) / (podpismo)4 

Achtung Briefwähler! / Ked�bu, štóž z listom woli! 
Bitte die nachfolgende Erklärung vollständig ausfüllen und unter-
schreiben. 
Dann den Wahlschein mit dem Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefum-
schlag stecken. 

Prošu sl�dowace wobkru�enje dospo�nje wupjelni� a podpisa�. 
 
Potom wólbny lis�ik z wobalku za h�osowanski lis�ik do wólbneje wobalki tykny�.

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl Wobkru�enje m�sto p�isahi za listowe wólby 
Ich versichere gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt, dass ich den/die beigefügten Stimmzettel 
 persönlich / als Hilfsperson  (Nicht Zutreffendes bitte streichen!) gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person gekennzeichnet habe. 
Ich weiß, dass die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt 
gemäß § 156 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bedroht ist. 

Wobkru�am p�edsyd�e wólbneho wub�rka gmejny m�sto p�isahi, zo sym p�i-
po�oženy h�osowanski lis�ik/p�ipo�ožene h�osowanske lis�iki 
 wosobinsce / jako pomocnik/ca  (štož njep�itrjechi, prošu šmórny�) po deklaro-
wanej woli wolaceje wosoby  woznamjeni�/a. 
W�m, zo móže so wopa�ne wobkru�enje m�sto p�isahi po § 156 StGB z jatbu 
do t�och l�t abo z pjenježnej pokutu ch�osta�. 

 
_____________________________________________ 
(Datum, Unterschrift Wahlberechtigter)/ 
(datum, podpismo wólbokmaneho/eje) 

 
– oder – 

 
_____________________________________________ 
(Datum, Unterschrift der Hilfsperson)/ 
(datum, podpismo pomocnika/cy) 

 Weitere Angaben zur Hilfsperson in Blockschrift 
(Hinweis: Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse, die sie durch die Hilfeleistung bekommt, ver-
pflichtet. 
Dalše poda�a k pomocnikej/cy w �iš�anym pismje (pokiw: Pomocnik/ca 
dyrbi znajmje�ša 16 l�t stary/a by�. Je winowaty/a, w�cy, kotrež w zwisku z pos-
ki�enjom pomocy zhoni, za sebje zd�erže�.) 

 Familienname, Vorname / swójbne mjeno, p�edmjeno 
 

 Straße, Hausnummer / dróha, �is�o 
 

 Postleitzahl, Wohnort / póstowe �is�o, m�sto/wjes 
 

 

Hinweise für die Herstellung: 
1 Zutreffendes ist von der Gemeinde entsprechend der Wahlberechtigung anzukreuzen. 
2 Bei Bedarf um Ordnungsmerkmale (Wahlkreis, Ortschaftsname) ergänzen. 
3 Nur ausfüllen, wenn Versandanschrift nicht mit der Hauptwohnung übereinstimmt. 
4 Wird der Wahlschein automatisch erstellt, kann das Dienstsiegel eingedruckt sein und die Unterschrift fehlen; stattdessen ist der Name des beauftragten 

Bediensteten einzusetzen. 
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Zweisprachige Vordrucke 
Hinweise für Briefwähler / Pokiwy za wólby z listom (§ 63 Absatz 2 Nummer 4) 
 
 

Hinweise für Briefwähler 
 
Wenn Sie durch Briefwahl wählen, 
–� kennzeichnen Sie persönlich und unbeobachtet den 

Stimmzettel1 für die _______________wahl2, 
–� legen Sie den gekennzeichneten Stimmzettel1 in den amt-

lichen Stimmzettelumschlag1 für die Briefwahl und kleben 
Sie den Stimmzettelumschlag zu, 

–� unterschreiben Sie die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl, 

–� stecken Sie den zugeklebten amtlichen Stimmzettelum-
schlag1 und den mit der unterschriebenen Versicherung 
an Eides statt versehenen Wahlschein einzeln in den amt-
lichen Wahlbriefumschlag1, 

–� verschließen Sie den Wahlbriefumschlag und 
–� versenden Sie den Wahlbrief mit der Post oder überbrin-

gen Sie ihn persönlich oder durch eine Hilfsperson an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle. 

 
Die Stimme ist nur gültig, wenn 
 
–� in der unteren Hälfte des Wahlscheines die Versicherung 

an Eides statt zur Briefwahl unterschrieben ist, 
–� der Wahlschein nicht im Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl liegt, sondern getrennt von diesem mit im Wahl-
briefumschlag steckt und 

–� der Wahlbrief spätestens bis zum Wahltag 18.00 Uhr bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle eingeht. 

 
Wenn der Wahlbrief innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
im amtlichen Wahlbriefumschlag als einfacher Brief von einem 
durch die Gemeinde benannten Postunternehmen befördert 
wird, ist er portofrei. Wahlbriefe, die außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland oder nicht im amtlichen Wahlbriefumschlag 
oder durch ein nicht durch die Gemeinde benanntes Postunter-
nehmen oder unter Inanspruchnahme einer besonderen Ver-
sendungsform versandt werden, sind freizumachen.3 
 
Besondere Hinweise für die Stimmabgabe von Wählern mit 
Behinderungen 
 
Wähler, die nicht schreiben oder lesen können oder durch kör-
perliche Gebrechen gehindert sind, ihre Stimme allein abzuge-
ben, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Diese Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Sie muss die Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter-
zeichnen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung von der Wahl 
eines anderen erlangt hat. 
 
Hinweis zur Kontrollmitteilung 
 
Soweit der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
1. auf elektronischem Wege oder 
2. durch eine Hilfsperson 
beantragt und an eine andere als die Wohnanschrift der wahl-
berechtigten Person versandt werden, erfolgt parallel eine Mit-
teilung über den Versand der Briefwahlunterlagen an die Ad-
resse Ihres Hauptwohnsitzes. Dies soll einem Missbrauch der 
Briefwahl durch Dritte vorbeugen. 

 
Pokiwy za wólby z listom 

 
Štóž z listom woli, njech 
–� h�osowanski lis�ik1 _______________2 wosobinsce a 

njewobked�bowany woznamjeni, 
–� tyknje nak�ižikowany h�osowanski lis�ik1 do hamtskeje 

h�osowanskeje wobalki1 za listowe wólby a ju zal�pi, 
 
–� podpisa na wólbnym lis�iku p�edpodate wobkru�enje 

m�sto p�isahi za listowe wólby, 
–� tyknje zal�pjenu hamtsku wobalku z h�osowanskim 

lis�ikom1 a wólbny lis�ik z podpisanym wobkru�enjom 
m�sto p�isahi separatnje do hamtskeje wólbneje wobalki1,

 
–� wólbnu wobalku zal�pi a 
–� wotpós�ele wólbny list z póštu abo njech p�injese jón 

wosobinsce abo p�ez pomocnika/cu na m�stno, kiž je na 
wólbnej wobalce podate. 

 
H�ós jenož p�a�i, hdyž 
 
–� je wobkru�enje m�sto p�isahi za listowe wólby w delnjej 

po�ojcy wólbneho lis�ika podpisane, 
–� njeleži wólbny lis�ik we h�osowanskej wobalce za listowe 

wólby, ale hdyž separatnje we wólbnym lis�e t�i, 
 
–� wólbny list najpozd�išo ha� do wólbneho dnja 18:00 hod�. 

na m�stno dó�d�e, kotrež je na wólbnej wobalce podate. 
 
Pós�ele�e-li wólbny list na teritoriju Zwjazkoweje republiki 
N�mskeje w hamtskej wólbnej wobalce jako jednory list z 
póštowym p�edewza�om, kotrež je gmejna postaji�a, list 
frank�rowa� njetrjeba�e. Wólbne listy, kotrež pós�ele�e z 
druheho kraja ha� ze Zwjazkoweje republiki N�mskeje abo nic 
w hamtskej wólbnej wobalce abo z hinašim póštowym 
p�edewza�om, ha� je gmejna postaji�a, abo wužiwa�e-li 
wosebitu formu posy�ki, ma�e posy�ku frank�rowa�.3 
 
Wosebite pokiwy za woteda�e h�osa wolerjam ze 
zbrašenjom 
 
Wolerjo, kot�iž njemóža pisa� abo �ita� abo kiž ��lnych 
brachow dla swój h�ós sami woteda� njemóža, sm�d�a sej 
wosobu k pomocy wza�. Wona dyrbi znajmje�ša 16 l�t stara 
by�. Dyrbi wobkru�enje m�sto p�isahi za listowe wólby 
podpisa�. Pomocna wosoba je winowata, wšo, štož je w zwisku 
z poski�enjom pomocy wo wólbje druheho zhoni�a, za sebje 
zd�erže�. 
 
 
Pokiw nastupajo kontrolnu zd��lenku 
 
Hdyž wo wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby 
1. po elektroniskim pu�u abo 
2. z pomocu druheje wosoby 
prosy�e a sej je na druhu adresu ha� na swoje h�owne bydlenje 
pós�a� da�e, dóstanje�e paralelnje zd��lenku, zo so Wam 
pod�ožki za listowe wólby na adresu Wašeho h�owneho 
bydlenja s�elu. Z tym ma so wuzamkny�, zo n�chtó druhi 
listowe wólby znjewužiwa. 
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4Hinweis für einen möglichen zweiten Wahlgang bei der 
(Ober-)Bürgermeister-/ Landratswahl5 
 
Sollte bei der Wahl am ______________ kein Wahlbewerber 
die erforderliche Mehrheit erhalten, findet am ______________ 
ein zweiter Wahlgang statt. Hierzu werden Sie unaufgefordert 
erneut einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen an die von 
Ihnen im Wahlscheinantrag hierfür angegebene Adresse zuge-
sandt erhalten. 
 
6Hinweis für den zweiten Wahlgang bei der
(Ober-)Bürgermeister-/Landratswahl5 

 
Bei der ersten Wahl am _______________ hat kein Wahlbe-
werber die erforderliche Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinen können. Deshalb findet am 
_______________ ein zweiter Wahlgang statt, bei dem ge-
wählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhält. Entsprechend Ihrem Antrag vor der ersten Wahl erhalten 
Sie beiliegend den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen für 
diesen zweiten Wahlgang. Falls Sie beim zweiten Wahlgang an 
der Urnenwahl teilnehmen wollen, können Sie Ihre Stimme un-
ter Vorlage des Wahlscheins in jedem Wahlraum der Ge-
meinde/des Landkreises5 abgeben. 

4Pokiw za móžne druhe woth�osowanje we wólbach 
(wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty/krajneho rady5 

 
Jeli we wólbach dnja ___________________žadyn z 
kandidatow tr�bnu wjetšinu h�osow njedóstanje, bud�e dnja 
____________________druhe woth�osowanje. Potom 
dóstanje�e nowy wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby 
awtomatisce na adresu, kotruž s�e w próstwje wo wólbny lis�ik 
poda�/a. 
 
6Pokiw za druhe woth�osowanje we wólbach (wyšeho) 
m�š�anosty/wjesnjanosty/krajneho rady5 

 
W pr�nich wólbach dnja _______________ njeje žadyn z 
kandidatow tr�bnu wjetšinu wotedatych h�osow dósta�. Tohodla 
wotm�je so dnja _______________ druhe woth�osowanje, w 
kotrymž bud�e woleny, štóž je jednoru wjetšinu wotedatych 
h�osow dósta�. Wotpow�dnje Wašej próstwje za pr�nje wólby 
s�elemy Wam z tym wólbny lis�ik a pod�ožki za listowe wólby 
za tute druhe woth�osowanje. Chce�e-li p�i druhim 
woth�osowanju p�i wólbnym kaš�iku woli�, móže�e swój h�ós w 
kóždej wólbnej rumnos�i gmejny/wokrjesa5 woteda�, hdyž 
wólbny lis�ik p�edpo�oži�e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise für die Herstellung: 
1 Bei der gleichzeitigen Durchführung mit anderen Wahlen soll darauf hingewiesen werden, welche Farbe die Stimmzettel, die Stimmzettelumschläge 

und der Wahlbriefumschlag für die Kommunalwahl aufweisen. Für die anderen Wahlen sind gesonderte Stimmzettelumschläge und Wahlbriefumschläge 
zu verwenden. 

2 Bei mehreren verbundenen Kommunalwahlen entsprechend ergänzen. 
3 Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sorgt die Gemeinde/Stadt dafür, dass dem Wähler keine Portokosten für die Rücksendung der Wahlbriefe 

entstehen. Die Gemeinde/Stadt hat den Wählern mitzuteilen, welches Postunternehmen den Transport der Wahlbriefe übernimmt. Nach Bedarf können 
an dieser Stelle andere oder weitere Frankierhinweise erteilt werden. 

4 Nur bei der ersten Wahl zum (Ober-)Bürgermeister bzw. Landrat. 
5 Nichtzutreffendes streichen. 
6 Nur beim zweiten Wahlgang der (Ober-)Bürgermeister- bzw. Landratswahl. 
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Zweisprachige Vordrucke 
Stimmzettelumschlag / h�osowanska wobalka (§ 63 Absatz 2 Nummer 5) 
 

Vorderseite: 
 

STIMMZETTELUMSCHLAG 
für die Briefwahl 

 
WOBALKA ZA H�OSOWANSKI LIS	IK 

za listowe wólby 
 
1 
 

In diesen Umschlag nur STIMMZETTEL einlegen, 
n i c h t  den Wahlschein. 

 
Do tuteje wobalki tyk��e jenož H�OSOWANSKI/E LIS	IK/I, 

n i c  wólbny lis�ik! 

 
Rückseite: 

 
  

Bitte nur STIMMZETTEL einlegen! 
Stimmzettelumschlag zukleben. 

 
Prošu tyk��e jenož h�osowanski/e lis�ik/i 

do tuteje wobalki a ju zal�p�e. 

 

    

Nach dem Zukleben diesen Stimmzettelumschlag und den Wahlschein mit der unter-
schriebenen Versicherung an Eides statt zur Briefwahl in den Wahlbriefumschlag einlegen. 

 
Tutu zal�pjenu wobalku a wólbny lis�ik z podpisanym wobkru�enjom m�sto p�isahi za 

listowe wólby tyk��e do wólbneje wobalki. 
 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1  Bei gleichzeitiger Durchführung mit anderen Wahlen ist hier ein sachgerechter Aufdruck zu ergänzen (zum Beispiel „Kommunalwahlen“, „(Ober-)Bür-
germeisterwahl“ / “komunalne wólby“, „wólby (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty“). 
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Zweisprachige Vordrucke 
Wahlbriefumschlag / wólbna wobalka (§ 63 Absatz 2 Nummer 6) 
 

Vorderseite: 
 

Ausgabestelle / wud��lacy zarjad: 
 
 
 
 
 
Wahlschein-Nr./ 
�o. wólbneho lis�ika: 
 

Wahlbezirk-Nr./ 
wólbny wobwod �o.:1 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wahlbrief / wólbny list 
2 
Gemeinde/Stadt 
gmejnje/m�stu 
 
 
______________________________ 
 
 
______________________________ 
(Straße und Hausnummer / dróha a �is�o domu) 
 
______________________________ 
(Postleitzahl und Bestimmungsort / póstowe �is�o a 
wjes/m�sto) 

 
Rückseite: 

 
 Bitte in diesen Wahlbriefumschlag einlegen:

1. Den Wahlschein mit der unterschriebenen 
Versicherung an Eides statt und 

2. den zugeklebten Stimmzettelumschlag 
mit dem/den darin befindlichen Stimmzet-
tel/Stimmzetteln. 
 

 

 Danach Wahlbriefumschlag zukleben.  

Prošu tyk
�e do tuteje wólbneje wobalki: 
1. wólbny lis�ik z podpisanym wobkru�enjom m�sto p�isahi a 
2. zal�pjenu wobalku za h�osowanski lis�ik z Wašim/i h�osowanskim/i lis�ikom/ami. 

 
Potom wólbnu wobalku zal�p�e. 

 

                                                               
Hinweise für die Herstellung: 

1 Ist das Wahlgebiet in mehrere Wahlkreise unterteilt, kann die Wahlkreis-Nr. ergänzt werden. Findet Ortschaftsratswahl statt, kann zusätzlich die Ort-
schaft angeben werden. 

2 Bei gleichzeitiger Durchführung mit anderen Wahlen ist auf der Vorderseite des Wahlbriefumschlags an einer Stelle ein sachgerechter Aufdruck zu 
ergänzen (zum Beispiel „Kommunalwahlen“, „(Ober-)Bürgermeisterwahl“) / komunalne wólby“, „wólby (wyšeho) m�š�anosty/wjesnjanosty“). 
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